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Schweizerische
irchen-
Zeitun

JA ZU KÖRPERSCHAFTEN AUF
VERBINDLICHER GRUNDLAGE

Francesco

Kardinal Coccopalmerio, der Präsi-

dent des Päpstlichen Rates für die Gesetzes-

texte, sagte es am 25. Juni 2014 mündlich und

legt es im Geleitwort zum Buch «Staatskir-
chenrechtliche Körperschaften im Dienst an der
Sendung der Katholischen Kirche in der Schweiz

(herausgegeben von Libero Gerosa; LIT-Verlag Ber-
lin u.a. 2014, 289 S.) auch schriftlich vor: Er dankt
für die Arbeit der von der Schweizer Bischofs-

konferenz eingesetzten Expertenkommission, die

sich unter der Leitung von Prof. Dr. Libero Gerosa

vertieft mit staatskirchenrechtlichen Fragen ausei-

nandergesetzt hat und diese Resultate im erwähn-
ten Buch präsentiert. Kardinal Coccopalmerio
wünscht sich, auch im Namen des Heiligen Stuhls,
«dass der Geist des Dienstes an der Kirche, wie er
sich offenkundig während der Arbeiten der Kom-
mission gezeigt hat, und der Wille zur Förderung
einer aktiven und wirksamen Zusammenarbeit
zwischen den staatskirchenrechtlichen Körper-
Schäften, insbesondere den kantonalen, und den

Diözesanbischöfen das Salz seien, das auch alle De-
batten, Tagungen und Fortbildungen würzt, die auf
diesem Gebiet veranstaltet werden unter dem Pa-

tronat der Schweizer Bischofskonferenz (SBK) und
der Römisch-katholischen Zentralkonferenz der
Schweiz (RKZ)» (S. 9). Damit unterstützt er das,

was Libero Gerosa im Vorwort des Buches darlegt:

Ein Ja zum Schweizer System
Nicht nur das erwähnte Geleitwort, sondern auch

das Vorwort des Herausgebers Libero Gerosa sind

ein Ja zum Schweizer System der staatskirchen-
rechtlichen Körperschaften: «Der Arbeit der Fach-

kommission liegt ebenso wie dem Vademecum
die Überzeugung zugrunde, dass das sog. schweize-
rische System der öffentlichen Körperschaften gut
ist. Es kann und muss aber verbessert werden im

Interesse einer engeren und effektiveren Zusam-
menarbeit zwischen den Diözesanbischöfen und

den kantonalen staatskirchenrechtlichen Körper-
Schäften. Das gilt insbesondere dort, wo sich eine

Diözese auf verschiedene Kantone erstreckt» (S.7).

Versöhnliche Töne
Der Stil des Buches wie auch die mündlichen Äus-

serungen der an der Buchvernissage Beteiligten
kommt also anders daher, als dies im Zusammen-

hang mit der (von gewisser Seite instrumentali-
sierten und nicht abgesprochenen) Veröffentli-
chung des «Vademecum» Ende August 2013 der
Fall war (vgl. SKZ-Frontartikel Nr. 36/2013, 541):

nicht schroff und apodiktisch, sondern auf Dialog
und Zusammenarbeit bedacht. Die Bischöfe ver-
deutlichen damit, dass sie nicht einfach den Staats-

kirchenrechtlichen Körperschaften Massnahmen

aufzwingen können, sondern notwendige Verbes-

serungen gemeinsam besprochen und festgelegt
werden müssen. Der in mehrerer Hinsicht frag-
würdige Umgang der SBK mit dem «Vademecum»,
insbesondere, was die «Empfehlung» am Schluss

dieses Dokuments betrifft, sind mit der Vernissa-

ge des hier anzuzeigenden Buches und dem Buch

selbst nun glücklicherweise überwunden.
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ZUSAMMEN-
ARBEIT

Zum Inhalt des Buches
Das Buch listet insgesamt fünf Problemfelder auf:

I. Die Frage der Nomenklatur; 2. Die Wahl und

Wiederwahl der Pfarrer durch die Kirchgemein-
den; 3. Der Kanonische Status der Kirchensteuern
und der Kirchgemeinden; 4. Die Zusammenarbeit
zwischen Diözesanbischof und staatskirchenrecht-
liehen Körperschaften und 5. Kirchliches Leben im

Rahmen des staatlichen Rechts. Diese Problemfei-
der werden mit einem umfangreichen Anhang er-
gänzt: Register, Autorenliste, Bibliografie, Synopsen
über das Pfarr- und Pfarrwiederwahlrecht in den

einzelnen Kantonen und über die kirchlichen Mit-
wirkungsrechte im Besetzungsverfahren, Synopsen

«Vorbehaltsgehalt» bzw. «Vorbehaltseinschrän-

kungen», d.h. ob und wie und in welchen Kanto-

nen die Anwendung des Kirchenrechts bei den

staatskirchenrechtlichen Organisationen anerkannt
bzw. gewährleistet ist. Hier zeigt sich eine grosse,
manchmal unzulässige Bandbreite, wo eine gewisse

Vereinheitlichung wünschenswert ist, die gewähr-
leistet, dass die kirchliche Rechtsordnung berück-

sichtigt wird. Das Buch schliesst mit zwei Karten,
einerseits der Kantonseinteilung, andererseits mit
der Bistumseinteilung, wo - ärgerlich und peinlich

zugleich - die kirchlich provisorisch administrierten
Gebiete nicht als solche ausgewiesen werden.

Staatskirchenrechtliche Terminologie
Die staatskirchenrechtliche Terminologie ist viel-

fältig. Die Begriffe «Kirchgemeinde» und «Kirchen-

pflege» sind sehr alt, oftmals im staatlichen Recht

benutzt und auch deswegen eigentlich nicht prob-
lematisch, weil der Kirchgemeinde mit der Pfarrei
ein kirchliches Institut gegenübergestellt ist. Auf
kantonaler Ebene aber, wo in einzelnen Kantonen
mit «Landeskirche», «Kantonalkirche» oder «Sy-

node» auch missverständliche und ekklesiologisch
fragwürdige Begriffe verwendet werden, sieht es

problematischer aus, umso mehr, weil den kan-

tonalen staatskirchenrechtlichen Körperschaften
kein kirchliches Institut auf gleicher Ebene bei-

gestellt ist. Der Wunsch nach einer neuen No-
menklatur ist somit berechtigt, wenn auch nicht
einfach umsetzbar, da in einzelnen Kantonen das

staatliche Recht solche Begriffe vorgibt. Die «Auf-

listung der unpassenden Ausdrücke und der mög-
liehen Alternativen» im Buch kann zur Problem-

erkennung hilfreich sein, enthält im Einzelfall aber
auch Bemerkungen, die höchst fragwürdig sind,

so etwa der Wunsch nach Streichung des Punk-

tes in der Kirchenordnung der Körperschaft des

Kantons Zürich, dem Generalvikar Fragen vorzu-
legen - welches Kirchenbild steht hinter so einem

Postulat, denn auch in der Kirche ist die Meinungs-

äusserungsfreiheit und damit das Recht, Fragen zu

stellen, gewährleistet (vgl. can. 212 § 2)?

Pfarrwahlrecht
Dass der das Pfarrwahlrecht betreffende Teil so-

umfangreich ist, dürfte eine Folge des leidigen
Falles «Röschenz» sein, wo die entsprechende
Kirchgemeinde unzulässig Grenzen überschrit-
ten und das Bistum durch Formfehler unfreiwillig
diesen Übergriffen Raum gegeben hat. Oftmals

geht vergessen, dass in den meisten Kantonen ein

solcher Fall wegen bereits bestehender Staats-

kirchenrechtlicher Vorgaben, die sicher in den

meisten Fällen mit dem betreffenden Bistum ab-

gesprochen sind, so gar nicht möglich wäre. Die
heute wegen des Priester- und des noch drama-

tischeren Pfarrermangels faktisch fehlende Aus-

Wahlmöglichkeit hat das in den meisten Kanto-
nen vorgeschriebene Pfarrwahlrecht ausgehöhlt,
nun verstärkt durch die Bildung von Seelsorge-
räumen. Umso ruhiger können Problemrestanzen

angegangen werden, denn ein sinnvoll ausgestalte-
tes Pfarrwahlrecht nützt auch dem Bischof.

Im Buch wird zurecht festgestellt: Kirchen-

steuern sind kein Kirchengut und staatskirchen-
rechtliche Gremien haben keinen kanonischen Sta-

tus. Beides ist nicht unbedingt nachteilig, sondern
bietet auch gewissen Freiraum.

Zusammenarbeit zwischen Bischof
und Körperschaften
Hier besteht eindeutig der grösste Handlungsbe-
darf. Der Wunsch nach vertraglichen Vereinba-

rungen zwischen dem Bistum und den kantonalen

Körperschaften, die eine längerfristige Planung und

Finanzierung ermöglichen, ist berechtigt. Das stellt
aber auch an die Bistümer höhere Anforderungen
an Planung und Führung. Und man steht glücklicher-
weise nicht am Nullpunkt, wurde doch schon bis-

her vieles bilateral abgesprochen und geregelt. Eine

Übersicht darüber liegt leider im Buch nicht vor.
Für die Umsetzung aller Massnahmen gilt:

«Ohne Vertrauen und Kooperationsbereitschaft
bleiben rechtliche Regelungen wirkungslos und ohn-

mächtig. Und ohne rechtliche verbindliche Regelun-

gen bleibt die verantwortungsvolle Zusammenarbeit
unverbindlich und entfaltet keine Wirkung» (S. 162).

Das ist nicht nur für staatskirchenrechtliche Gre-
mien anspruchsvoll, sondern auch für Bischöfe und

Priester - vor allem für die Kreise, die offen oder
verdeckt auch heute noch und auch in der Schweiz,

dem Klerikalismus huldigen. Das Kirchenbild des

Zweiten Vatikanischen Konzils und der amtierende

Papst geben hier unter Wahrung der besonderen

Zuständigkeit des kirchlichen Amtes anderes vor:
Kirche soll gemeinschaftlich gelebt werden, wo die

Laien nicht Untergebene sind, sondern unter allen

Gläubigen aufgrund der Wiedergeburt in Christus
eine wahre Gleichheit in ihrer Würde und Tätig-
keit besteht (vgl. can. 208). Urban F/nk-Wagner
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GESCHICHTEN FUR DIE MESSIANISCHE ZEIT

15. bis 17. Sonntag im Jahreskreis: Die Gleichnisrede im Matthäusevangelium (Mt 13)

Drei Sommersonntage lang, vom 15. bis zum
17. Sonntag im Jahreskreis, sieht die Lese-

Ordnung eine fortlaufende Evangelienlesung
vor: die Gleichnisrede im Matthäusevangeli-
um (13. Juli: Mt 13,1-23 oder 1-9; 20. Juli: Mt
13,24-43 oder 24-30; 27. Juli: Mt 13,44-52
oder 44-46).

Die Gleichnisrede steht prominent
in der Mitte der fünf grossen Reden, die
Jesus im Matthäusevangelium hält (Berg-
predigt: Mt 5-7; Aussendungsrede: Mt 10;

Gleichnisrede: Mt 13; Gemeinderede: Mt 18;

Endzeitrede: Mt 24-25). Alle diese Reden
leitet Matthäus mit ähnlichen Worten ein
und schliesst sie mit nahezu identischen
Worten ab: «Und es geschah, als Jesus been-
dete diese Worte ...» (7,28 usw.). Die vom
Evangelisten dadurch markierte Fünfzahl der
grossen Reden Jesu - schliesslich gibt es auch
noch andere Redestücke im Mt - wird oft
als Anspielung auf die fünf Bücher der Tora
gedeutet. Matthäus hat sie aus verschiede-
nen Quellen zusammengestellt und gestaltet
(Markusevangelium, Logienquelle, Sonder-
gut). Sie sind damit kein «Redemanuskript»
Jesu, sondern Ausdruck der kunstvoll kom-
ponierenden, erweiternden, schriftgelehr-
ten Theologie und Rhetorik des Evangelis-
ten. Dass darin Kernanliegen Jesu und auch
zahlreiche zuverlässige Jesusüberlieferungen
enthalten sind, bleibt unbenommen.

Was hört ein Mitglied der matthäischen
Gemeinde?
Versuchen wir, uns in ein Mitglied der mat-
thäischen Gemeinde hineinzuversetzen, das

das Matthäusevangelium zum ersten Mal hört
oder liest. Das hilft dabei, sich den möglichen
Reaktionen der ersten Leserinnen und Hörer
anzunähern und die Besonderheiten der Mt-
Gleichnisrede zu entdecken.

Eine solche Leserin hat, wenn sie zu
Mt 13 kommt, bereits einiges über die tiefe
Verwurzelung Jesu in der Geschichte und
den messianischen Verheissungen Israels
und zugleich vom Desinteresse, ja der Ab-
lehnung des «offiziellen» Jerusalems gegen-
über Jesus gehört (Mt 1-2). In einer Szene,
die auf endzeitliche Erwartungen Israels

anspielt und an die Hoffnungen auf Gottes
endgültige Begegnung mit seinem Volk er-
innert, hat diese Leserin vom Täufer Johan-
nes und der Beglaubigung Jesu durch eine
Himmelsstimme als «mein geliebter Sohn»
gelesen (Mt 3). Eine solche Himmelsstimme
(hebr. bot qo/, «Tochter einer Stimme») ist
eine typische Erfahrungs- und Erzählform
frühjüdisch-rabbinischen Offenbarungsge-
schehens. Der anschliessenden Auseinan-
dersetzung Jesu mit dunklen Widerständen
waren Verkündigung und Berufungen im Sti-
le biblischer Propheten gefolgt (Mt 4). In Mt
5-7 hat unsere Leserin dann Jesus in seiner

ersten, programmatischen Rede als enorm
schriftgelehrten und zugleich ausserordent-
lieh selbstbewussten, herausfordernden
Ausleger der Tora kennen gelernt. Die Sze-

nerie auf einem (Offenbarungs-)Berg hat un-
sere Leserin vielleicht an Mose erinnert, der
auf dem Sinai die Tora empfängt und Israel

ans Herz legt. Ausführlich geschilderte Hei-
lungen, Wunder und die Gottesreichspraxis
Jesu in Form der Tischgemeinschaft mit allen
Menschen, die sich darauf einlassen, folgen
im Mt - anders als im Mk - erst nach der
Tora-Aktualisierung in der Bergpredigt (Mt
8-9). Unsere Leserin liest dann weiter, wie
Jesus in der Auswahl und Aussendung der
Zwölf symbolisch die Zwölf-Stämme-Ge-
schichte Israels aktualisiert. Prompt reagiert
Johannes der Täufer aus dem Gefängnis und
lässt Jesus fragen: «Bist du der, der kom-
men soll, oder müssen wir auf einen andern
warten?» (Mt 11,3). Dies veranlasst Jesus zu
ausführlichen Reflexionen über die messia-

nisch-eschatologische Zeit, die sich zugleich
in weiteren Heilungen realisiert (Mt 11-12).

Jesus als Gleichniserzähler
Und nun folgt also die dritte grosse Rede Jesu
im Mt. Hier lernt unsere Leserin Jesus von
einer ganz neuen Seite kennen. Hatte Jesus
bisher die Tora ausgelegt und aktualisiert, pa-
ckende Reden gehalten, auf Fragen reagiert
und bisweilen auch Streitgespräche geführt,
so zeigt er sich hier - neu! - als Geschieh-

ten-, als Gleichniserzähler. Dem griechischen
Wort für Gleichnis (porobo/é) begegnet man
im Mt hier zum ersten Mal überhaupt. Je

näher das Gottesreich kommt (Matthäus
spricht bekanntlich aus Respekt vor dem
Gottesnamen vom «Himmelreich»), desto
weniger kann offenbar durch Frage und Ant-
wort, Argumentation und Gelehrsamkeit er-
reicht werden. Die messianische Zeit ist eine
Zeit der Erzählungen und Geschichten - und

was für Geschichten! Denn Gleichnisse stel-
len vieles, ja alles auf den Kopf: Da wird Gott
plötzlich zur teigknetenden Hausfrau oder
zum Bauern. Aus dem kleinsten Samen wird
der grösste Baum, der Schutz und Schatten
für Vögel und Menschen bietet - ein ganz
natürlicher Vorgang, den zwar alle kennen,
den aber noch niemand so angeschaut und

überlegt hat, was das mit dem Gottesreich
zu tun haben könnte. In der messianischen
Zeit findet ein Mensch einen Schatz auf ei-
nem fremden Acker und setzt alles daran, ihn

zu bekommen. Man muss sich plötzlich mit
der Frage herumschlagen, ob es wirklich ge-
recht ist, wenn Tagelöhner, die nur eine Stun-
de spätnachmittags gearbeitet haben, densel-
ben Lohn bekommen wie diejenigen, die ihre
Ernte den ganzen Tag lang eingefahren haben,

Mittagshitze inklusive. Und obendrein: Ne-
ben allem «Fürchtet euch nicht!» heisst es

plötzlich auch «Wehe den Ängstlichen!» -
denen nämlich, die ihre Talente angesichts
der messianischen Zeit allzu tief vergraben,
anstatt mit den (unermesslich vielen!) Pfun-
den zu wuchern, die sie ohne eigenes Zutun
bekommen haben.

Gleichnisse reizen zu einer Antwort
Gleichnisse haben eine besondere Eigenschaft
und ein besonderes Ziel: Sie nehmen ihre Hö-
rerinnen und Hörer so in das Geschehen mit
hinein, dass sie sich nicht zurücklehnen und

«Ja und Amen» sagen können, sondern gera-
dezu reagieren müssen; zustimmen oder wi-
dersprechen, zurückfragen oder diskutieren,
jedenfalls: sich in Bewegung setzen lassen von
jenen kurzen, kunstvollen Erzählungen mit
meistens mehr als einer Pointe, die kaum je-
manden kalt lassen, wenn man sie nicht durch
allzu häufige Gewöhnung abgeschliffen und
entschärft hat. Ist Gott, ist das Gottesreich,
sind wir Menschen wirklich so wie der Haus-
herr, die Frau, der Bauer, der Samen und der
Baum im Gleichnis? Wenn ja - was bedeutet
das für unser Leben hier und jetzt? Wenn
nein - wie dann? So, wie Heilungen und die

Tischgemeinschaft über alle Grenzen hinweg
die bevorzugte Lebens- und Erfobrungsfbrm
des Gottesreiches sind, so sind Gleichnisse
seine bevorzugte Erzöb/form: Denn wer sich

von einem Gleichnis anstecken, zum Mit-Füh-
len, Mit-Denken und Mit-Tun anregen lässt,
der steckt schon mittendrin in dem kreati-
ven, lebendigen, dynamischen Prozess, der
Gott und Welt in einem Atemzug nennt und
dem Wachstum des Gottesreiches den Weg
bereitet.

Gerade deshalb sind Gleichnisse nicht
«jedermanns Sache». Gleichnisse lassen sich

auslegen, aber nicht festlegen. Es bleibt im-
mer ein (grosser) «Überschuss», der sich

nicht in ein theologisches Korsett zwängen
lässt. Gleichnisse sind existenziell, aber ab

und zu auch zu «unernst» für manche theo-
logisch interessierten Köpfe. Vielleicht steht
(auch) diese Erfahrung hinter der heraus-
fordernden Reflexion Jesu, wer Gleichnisse
versteht, sich darauf einlässt, und wer eben
auch nicht (Mt 13,10-17).

Wie wohl unsere Leserin damals, aus
der Gemeinde des Matthäus, auf die Gleich-
nissejesu, die Gleichnisrede im Mt, reagiert
hat? Und ob es in unseren Sommergottes-
diensten heute hier und da gelingt, etwas
von der Originalität und der Gottesreichs-
dynamik der Gleichnisse erfahrbar zu ma-
chen? Det/efHeck/ng

Literatur: Ruben Zimmermann (Hrsg.): Kompen-
dium der Gleichnisse Jesu. Gütersloh 2007.

Der Theologe Detlef Hecking ist Leiter der

Bibelpastoralen Arbeitsstelle des Schweizerischen

Katholischen Bibelwerks in Zürich.
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BROT UND SPIELE

Theologisch-ethischer Zwischenruf zur Fussballweltmeisterschaft

I. Römische Vorlage
Grundsätze aus der klassischen römischen Kaiserzeit

prägen bekanntlich unsere westlichen Kulturen und
wurden sogar zu geflügelten Worten: Rechtsnormen

wie «Not kennt kein Gebot», «im Zweifel für den

Angeklagten», «nicht zweimal in derselben Sache»

usw. Man vergesse aber auch andere — etwa macht-

politische — Leitlinien nicht, die den Imperialismus
damaliger Kaiser bestimmten: Dass sie beispiels-
weise benachbarte Völker militärisch unerbittlich
unterwarfen, ihnen aber eine gewisse kulturelle und
administrative Eigenständigkeit liessen, wenn sie

sich politisch und wirtschaftlich willfährig verhiel-

ten. Analog duldete man bedeutende Riten unter-
worfener Kulturen, vorausgesetzt, der machtlogisch
zentrale Kaiserkult fand Anerkennung und wurde
in der vorgeschriebenen Weise vollzogen. Hingegen
stammt die Devise «divide et impera» zwar aus der

neuzeitlichen Politiktheorie Macchiavellis, bezeich-

net aber exakt das einstige römische Kalkül zur kon-

sequenten Unterwerfung der kulturell und politisch
Anderen.

Wie eine Sozialcharta wirkt da auf den ersten

Blick das in der Epoche des Kaisers Trajan erstmals

formulierte Diktum «panem et circenses — Brot und

Spiele». Trajan regierte das römische Imperium von
98 bis 117 nach Christus und arbeitete konsequent an

seiner äusseren Expansion. Nach innen hin wollte er

aber befriedend wirken und tat dies — wie seine Vor-

gänger - auf zweifache Weise: Er gab den Menschen

seines Machtbereiches sowohl Brot und als auch Un-

terhaltung. Strategisch blauäugige Kommentatoren
sehen darin eine Form staatlich geleisteter Grund-

fürsorge, die bereit ist, zumindest das einfache leibli-
che Wohl wie Formen kultureller Beteiligung unent-
geltlich sicherzustellen.

Anders urteilt darüber bereits Juvenal, ein

politisch äusserst wachsamer Literat aus der Zeit
Trajans. Er hatte für die vermeintlichen Wohltaten
der Kaiser nur Satire und scharfe Kritik übrig, weil

er ihr Spiel durchschaute: Das Motiv dieser «Sozial-

politik» war nicht, die Lebensgrundlagen und Ent-

faltung der Kulturen zu schützen. Vielmehr ging es

darum, die Massen bei ihren Grundbedürfnissen zu

packen, sie durch gönnerisches Gehabe abhängig zu

halten und zugleich politisch «einzulullen». In diesem

Klima kam Machtkritik kaum auf bzw. fand keine

Resonanz: Das Volk war entpolitisiert, lenkbar und

bereit, seine republikanisch vorgesehenen Mitgestal-
tungschancen an die gegenwärtigen Machthaber und

künftigen Despoten abzutreten.

So gesehen war das Brot der römischen Herr-
scher weder ein wirklich unterhaltsames noch sozia-

les, sondern ein verlogenes Brot, weil sie damit ihr
Volk gezielt täuschten. Sie waren nicht auf sein Wohl
bedacht, sondern auf puren Machterhalt und die

geschickte Durchsetzung ihrer eigenen Interessen.

Dass auch dieses Prinzip - nicht nur hehre römische

Rechtsgrundsätze - in der westlichen Entwicklung
politisch, aber auch institutionell und ideell Schule

machte, lässt sich bei eingehender Analyse bis auf den

heutigen Tag beobachten.

2. Aktuelles Spiel
Auch bei der zurzeit in Brasilien laufenden Fussball-

Weltmeisterschaft werden - medial inszeniert, global
adressiert — Brot und Spiele angeboten. Wochenlang
darfman diesen Spielen beiwohnen, nimmt Anteil an

ihren Event- und Spannungspotenzialen, durchlebt
miteinander Wohl und Wehe, Siege und Niederlagen
inklusive der entsprechenden Riten, Gesänge und na-

tionalen Euphorien. Die offizielle Botschaft der Ver-

antwortlichen des Weltfussballverbandes FIFA, die

von der Politikerklasse weltweit gedeckt wird, ähnelt
bis in die pseudopazifistischen Untertöne jener Täu-

schungspropaganda der alten römischen Potentaten:

Alle würden kulturell, sozial und wirtschaftlich pro-
fitieren! Es ginge zwar um Sport, aber ebenso um die

gesellschaftliche und entwicklungsorientierte För-

derung insbesondere des jeweiligen Gastgeberlandes
und nicht zuletzt um einen Weg internationaler wie
transkultureller Befriedung.

Die Verlogenheit und Ideologie dieser Rede ist

spätestens seit den letzten vergleichbaren Ereignissen

in der Ukraine und in Südafrika deutlich: Die dort

aufwändig errichteten bzw. umgebauten Fussball-

arenen waren und sind bis dato für das «gemeine Volk»

unerreichbar; sie ragen heute wie luxuriöse Tempelrui-
nen ins Land und bezeugen stumm das fatale impe-
riale Geschehen. Während jedoch damals das Un-
Verständnis und die Proteste der Einheimischen nur
geringen Nachhall fanden, gestaltete sich in Brasilien
bereits das Vorfeld politisch entschieden widerständi-

ger. Wieder sind es die mittel- wie unterprivilegierten
Schichten, die gegen die globale Show opponieren, die

ihnen von den Mächtigen aufgezwungen wird.
Dabei lieben die Brasilianer den Fussball über

die Massen, identifizieren sich mit diesem Spiel und
seinen Exponenten und projizieren ihre teils uner-
füllten persönlichen wie nationalen Träume, erleben

jetzt aber auf heimischem Boden, dass der Ball an
ihnen vorbeiläuft. Die Folge muss eine kollektive
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Hassliebe dem laufenden Geschehen gegenüber sein:

Einerseits hoffen sie leidenschaftlich auf den WM-
Sieg ihrer Seleçâo, fühlen sich aber zugleich verraten
und zu einem vehementen Sturm gegen das Turnier

provoziert, weil es dazu beiträgt, die strukturellen
und politischen Missstände des Landes zu verschieb

ern und zu verstärken. Das anhaltende Aufbegehren
des Volkes, die Heftigkeit der Demonstrationen und

Regierungskritik, aber auch die bittere Selbstironie

zwischen den Zeilen, zeigt, wie gekränkt die brasi-

lianische Seele ist.

Bekannt sind die Ursachen und die dafür ver-
antwortlichen Macher der FIFA: Sie bringen weder

der Welt noch dem Gastgeberland friedensstiftende,
ihrer sozialen Entwicklung dienende Spiele, sondern

sichern sich milliardenschwere Einnahmen durch
deren globalisierten Verkauf an Medien, Politik und
Vereine. Jene wiederum amortisieren ihre Inves-

titionen gewinnbringend über Tickets, Werbung,
Gebühren und Steuern — sprich auf Kosten und zu
Lasten des Volkes. Allerdings machen sich die betrof-
fenen Menschen keine Illusionen mehr darüber, dass

sie durch diese Taktik ins Abseits gebracht sind.

Im perfekten Glanz der ihnen aufgenötigten,
sie zugleich ausgrenzenden, dennoch geliebten In-

szenierung steht ihnen ihre bizarre Notlage umso
sinnfälliger vor Augen: Bildungsarmut, mangelnde
Infrastruktur in allen Bereichen, wirtschaftliche

Aussichtslosigkeit breiter Schichten, daraus resultie-

rend drohende Gewalt, die Macht der Drogenma-
fia, das Schicksal der Strassenkinder, der Millionen
Menschen in den Favelas und der bis nach Europa
gehandelten und prostituierten Kinder und Frauen.

Doch die Polizei Brasiliens knüppelt die Empörung
des Volkes nieder, bestellte Gewaltkommandos las-

sen Strassenkinder zu Gunsten einer störungsfreien

WM-Optik verschwinden. Zeitgleich feilschen FIFA-
Bosse um die Pfründe der für 2022 per Korruption
an Katar vergebenen Spiele. So offenbart sich die per-
verse Funktionalität des gesamten Systems!

Es lässt sich daher mit Blick auf «Brot und

Spiele» festhalten, dass die römisch-kaiserliche Ver-

logenheit dieses Diktums im heutigen organisierten
Weltfussball um ein Vielfaches gesteigert ist: Die Kai-

ser legten darauf Wert, dass Brot und Spiele, mit de-

nen sie die Macht- und Mittellosen befriedigten und

politisch täuschten, frei und ungeteilt zugänglich wa-

ren. Die aktuelle Version beutet die Armen zusätzlich

aus. Nicht Brot und Chancen für alle, sondern me-
diale Unterhaltung, inszeniert von einem Kartell aus

Politikern und Funktionären, die in erster Linie an
sich interessiert sind. Nicht Wohlfahrt und Entwick-

lung der betroffenen Länder, sondern Nutzung ihrer
Räume und Ressourcen für die eigenen profitablen
Zwecke. Angesichts solcher Strukturen und Strate-

gien, Kämpfe und Leiden wären Scham und Reue,

nicht blinde globale Fussballeuphorie, am Platz. Um

eine solche Umkehr zu ermöglichen, müsste sich der

westliche Fokus ernst- und dauerhaft vom sonnigen
Strand der Copacabana lösen, um sich auf die nahe

gelegenen Favelas und die dort Lebenden zu richten.

Zu einer Wende im Spiel wird es erst kommen, wenn
wir diese Menschen neu wahrnehmen und von ihnen
erfahren, welches Brot für sie und vor Ort von Nöten
wäre.

3. Jesuanischer Anstoss
Das historische Leben Jesu wie seine theologische

Deutung gehören in diesen Zusammenhang. Dass

seine Gegner ihn als «Fresser, Säufer, Freund der

Zöllner und Sünder» (vgl. Mt 11,19) diffamierten,

zeigt nur, wie menschennah, vital und verbunden
dieser Prophet aus Nazaret den lebensweltlichen Er-

fahrungen und menschlichen Vollzügen war. Schöp-

fungsliebe, Freude am Dasein und Feiern, sinnliche

Lust und die direkte kommunikative Begegnung

gehörten in das heilige Spiel seines Lebens, genauso
wie innere Einkehr, Sendungsbewusstsein, politische
Rede, zeichenhaftes Handeln, Riten und Gebet.

Dieser Lebensstil hielt ihn nicht ab, sondern führte
ihre gerade dahin, die Lage des alltäglichen Brotes

seiner Zeitgenossen in den Blick zu bekommen und
sozialkritisch anzusprechen.

Das sollte jenen zu denken geben, die mit
Jesus vor allem eine seelenspirituelle, der Welt ent-
hobene Nahrung verbinden wollen. Ihre Tendenz

realitätsblinder Verharmlosung ist theologisch nicht

begründbar, sondern klar zu monieren, weil sie die

Botschaft und Praxis des Nazareners nicht trifft. Sie

tönt freilich bereits innerbiblisch an, wenn Matthäus

von «Armen im Geiste» (Mt 5,3) spricht und ihnen
das «Himmelreich» in Aussicht stellt. Dabei meint
Jesus im Originalton (vgl. Lk 6,20/Q) politisch Ge-

knechtete bzw. sozial Depravierte und sagt ihnen

strukturelle Befreiung wie innere Stärkung durch das

heilvolle Eingreifen und die Parteinahme Gottes zu.

An diesen wie anderen einschlägigen Stellen

zeigt sich, dass Jesus gegen das Faktum des ungerech-

ten, weil den Armen vorenthaltenen Brotes und seine

gesellschaftlichen Bedingungen offen opponiert, fol-

gerichtig auch gegen überbordenden Reichtum und
die Herrschaftssymbolik der dafür verantwortlichen
Potentaten einschliesslich ihrer Hierarchien. Zu-

gleich aber relativiert er das verstehbare Streben nach

Brot, totaler Versorgung und materieller Sicherheit.

Denn dies kann blind, träge und so satt machen, dass

der Hunger nach Gottes Gerechtigkeit stirbt. Ge-

meint ist jene «grössere Gerechtigkeit» (Mt 5,20), die

in alle Welt zu tragen wäre, niemanden ausschliesst,

jeden nach seinen Möglichkeiten beansprucht und

vor allem Fremde und Marginalisierte nicht vergisst.
Sie bekämpft tödliche Strukturen, führt zur

globalen wie personalen Auferstehung wahren Le-

bens - und all das wird möglich durch die Güte und
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Liebe Gottes, kraft des Glaubens, in fester Hoffnung
auf Schöpfungsfrieden und vollendetes Glück.

Wie keinem anderen war Jesus von Nazaret
das göttliche Spiel des grenzübergreifend verschenk-

ten, zutiefst ehrlichen und zugleich gerechten Brotes

zu eigen. Er war derart eins mit der Form und dem

Geist dieses Brotes, dass es durch seine Botschaft und
Praxis authentisch kommuniziert und weitergetragen
wurde, unter die Leute kam, nie ausging, sondern

sich vermehrte.

Es ist daher kein Zufall, dass die Evangelien

just die Brotvermehrung als signifikante Handlung
Jesu deuten. Für sie zeigt sich darin, dass er der Mitt-
1er göttlicher Zuwendung schlechthin ist: indem er
die Frohbotschaft der Umkehr und Befreiung ver-

kündet, auf diesem Weg den existenziellen wie mate-
riehen Hunger erkennt und in überfliessendem Mass

stillt. So nimmt er die Verheissungen und Hoffnun-

gen des ersten Bundes aufund erfüllt sie aufeine Wei-

se, die den ganzheitlichen und weltumspannenden
Schalom Gottes nahebringt (vgl. Lk 9,10-17 par).

4. Eucharistisches Finale
Wie sehr dieses als Wahrheit und Gerechtigkeit, als

umfassende Heilung und heilvolle Grenzüberschrei-

tung verstandene und gelebte Brot das Selbstver-

ständnis Jesus berührt, zeigt sein Abschiedsmahl (vgl.

Mk 14,22 ff. par). Jesus spricht von der realsymboli-
sehen Identität des nun rituell geteilten Brotes mit
seiner Praxis, seiner Botschaft und seinem Schicksal.

Durch den Befreiungskontext des jüdischen Pascha-

mahls ist deutlich, dass Theologien und Homilien,
die diesen Akt geschichts- und kontextlos — im Sinne

einseitiger Opfer- oder Sühnetheorien — interpretie-
ren, fehl gehen. Vielmehr wird nach Auskunft der

Evangelien und der besten kirchlichen Traditionen
in der Eucharistie gegenwärtig und gefeiert, dass das

Befreiungshandeln Jesu, das allen Brot und Hoff-

nung bringen wollte und für das er von den Macht-
habern seiner Zeit verfolgt und getötet wurde, göttli-
ches Handeln ist: ein Handeln, das an uns geschieht,
durch das alles lebt, das niemals vergeht. An dieses

befreiende Handeln erinnern Christen wie Kirchen

Brasiliens Bischöfe: «Rote Karte» für WM-Organisation
Brasiliens Bischöfe haben in einer Info-Broschüre die WM-Organisation ge-

rügt. Sie vergaben «rote Karten» wegen WM-bedingter Enteignungen, der

Verschwendung öffentlicher Gelder sowie der Privatisierung des Sports. Es

werden acht Kritikpunkte aufgelistet, darunter Verstösse gegen die Menschen-

rechte. Die Bischöfe liefern zugleich eine Aufstellung möglicher «Siegtore», die

die Regierung während des Grossereignisses erzielen könnte. Dazu gehört
etwa, das Demonstrationsrecht auch während der WM zu respektieren, zivil-

gesellschaftliche Organisationen nicht zu kriminalisieren und auf Enteignungen

armer Familien zu verzichten. Die Kirche verpflichtet sich selbst, als Vermittle-
rin zwischen Sozialbewegungen und der Regierung zu wirken und von der WM
negativ Betroffene wie etwa Obdachlose zu begleiten. (kipo/kno/job/ufw)

sich selbst, ihre Zeitgenossen und die ganze Welt.
Das geschieht im Ernst des Lebens wie im Spiel der

Liturgie. Es geschieht, wenn hier wie dort die befrei-
ende Botschaft erzählt und ein ihr entsprechendes

- ein gerechtes, ehrliches und entgrenzendes - Brot

empfangen, geteilt und gefeiert wird.
Versteht man «Brot und Spiele» in dieser Per-

spektive, bleiben sie dem göttlichen Anstoss und Zu-
spiel in Jesus Christus treu und werden zur Gabe wie

zur Herausforderung für alle: Denn alle sind eingela-
den — Sünder wie Fromme, besonders Mühselige und
Beladene (vgl. Mt 11,28) - zu kommen und zu kom-

munizieren, um sich von diesem Brot stärken, von
seiner Gemeinschaft bereichern, von seiner Form prä-

gen zu lassen. Das ehrliche Teilen und Feiern soll alle

erreichen, will tragender Teil ihres Daseins und ihrer
Gemeinschaften werden. Dafür bedarf es freilich der

beherzten Umkehr aller, selbstredend auch der Kir-
chen: vor Ort wie in den Zentralen ihrer Macht.

Bezogen auf das laufende Turnier: In der

Kraft und Wahrheit des eucharistischen Brotes geht

es darum, die an sich schöne berauschende Lust

an Wettkampf und Spiel nicht besinnungslos, un-
kritisch und inhuman zu leben. Vielmehr zeigt sich

die Notwendigkeit, den von Sportakteuren oft zitier-

ten «guten Charakter» jetzt zu beweisen: aber eben

nicht nur als unreflektiertes Durchhaltevermögen
oder rein sportliches Fairplay, sondern als widerstän-

dig angelegte nationale wie globale Solidarität und
Umkehr. Der Gott und Geist Jesu bringt sich dabei

auf allen Positionen ins Spiel — als einer, der unser

diesbezügliches Sorgen und Mühen kennt und auf-

richtet, vorantreibt und begleitet.

5. Beschliessende Hymne
JESUS - Träumer, Prophet,
Bote des neuen göttlichen Lebens.

Dein WORT klingt noch in unseren Ohren,

klingt nach und hört nicht auf,

die Herzen der Menschen zu rühren.

JESUS - Bruder, Gefährte

mit der Kraft zu lieben, die Menschen zu heilen.

Dein BROT schmeckt noch auf unseren Lippen,
schmeckt und stillt den Hunger
aufweitem steinigem Weg.

WORT UND BROT — mehr haben wir nicht.
Sie sind wie die Spur, die uns lockt, ihm zu folgen.

WORT UND BROT - mehr brauchen wir nicht.
Sie werden uns stärken, um Zeugen zu sein für ihn.

WORT UND BROT - mehr wollen wir nicht.
Dies zu feiern, davon zu leben, sind wir unterwegs.
WIE ER

Hanspeter Schmitt
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Programm einer neuen Offenheit
Bischofssynode zur Familie als Prüfstein des Pontifikats

Fo« .ToAannes «ScA/de/ko

Rom. - Es ist eine ungeschönte Be-
Standsaufnahme zu einem Thema, in
dem katholische Positionen und ge-
seilschaftliche Praxis auseinanderdrif-
ten. Der Vatikan hat am 26. Juni das

Arbeitspapier für die nächste Weltbi-
schofssynode vorgelegt, die sich im
Oktober den «pastoralen Herausfor-
derungen im Hinblick auf die Fami-
lie» stellen will.

Das Kirchentreffen soll das weite
Feld neuer Lebensformen und Partner-
schatten, veränderter Mentalitäten und

Moralvorstellungen, aber auch Anfragen
an die Sakramentenpastoral etwa für
wiederverheiratete Geschiedene erör-
tem. Und es muss neue, vor allem aber
verständlichere Antworten der Kirche
suchen.

Überraschend breites Spektrum
Das 85-seitige «Instrumentum labo-

ris» bildet das Programm der mit Span-

nung erwarteten ausserordentlichen Bi-
schofssynode im Oktober, die Ende
2015 in einer zweiten Etappe fortgesetzt
werden soll. Grundlage ist eine Umfrage
in der Weltkirche, an der sich neben
Bischofskonferenzen und Kurienbehör-

den auch verschiedenste kirchliche
Gruppen beteiligt haben. Zwar unter-
scheidet das Synodensekretariat zwi-
sehen «Antworten» der offiziellen Stel-
len und «Bemerkungen» von der Kir-
chenbasis. Aber das breite Spektrum der

dargelegten Positionen, das Streitfragen
nicht ausklammert, das auch kritische
Anfragen an kirchliche Positionen auf-
listet und neue Öffnungen ins Gespräch
bringt, ist für ein solches Kirchendoku-
ment überraschend.

Natürlich lässt sich nicht nachprüfen,
ob tatsächlich alle Gedanken der zuge-
leiteten Antworten in den Erhebungsbo-

gen eingearbeitet sind. Jedoch legt das

sachliche, fast penible Nebeneinander
unterschiedlicher Einschätzungen und

Empfehlungen einen sorgfältigen Um-
gang mit den Reaktionen aus der Welt-
kirche nahe.

So wird zum Umgang mit wiederver-
heirateten Geschiedenen ausdrücklich
auf die Praxis der orthodoxen Kirchen
verwiesen, die den «Weg einer zweiten
oder dritten Ehe mit Busscharakter»
kennen. Es wird damit zu einem legiti-
men Argument für die Synodendebatte.

Editorial
Fran-frkzzs-F//ek7. - Der Gedenktag
an d/e ,4/zos/e/ Pe/er zznd Paw/ fr/ gera-
de vorAez, zznd ta/säcA/zcA scAe/n/ es

afr w/rke der ak/zze//e /VacA/dger aï;/"
dew S7wA/ Pe/rz a/s gzz/es Foz-Az/d. D/e
S/zendene/nnaAzzzen des Fa//ka»_/wr d/e

Gn/ers/z'z/znng von Pedzzz/7gen, e/n

fr/erzensan/zegen des ak/zze//en Paps/es.
s/nd zw P/e/g/Zzzg: P/nnaAwen des Pe-

/ersp/enn/gs zznd der (yzendezzzzrkzznden

der d/wosenverwa//zzng AaAen se//
dw/san/r/// von PrazzzfrAz/s zzw Afr zn
/zzn/zzg Prozent zzzge/eg/ - ez'n k/arer
Fa// vo/z Pz-anzfrkz/s-£^ek/.

Pez d/esezn Pops/ kann man nz'cA/

azzders afr wz/nzacAen, »zögen s/cA
azzcA d/e Pö/z/e A/n/ez- dezn Pz-q/'ek/

«Po» P/en» gedacA/ AaAen, Aez dezn

ATwwa/verd/ezzer zznd drwe deznnäcAs/
z'n /ez'/neAznenden Pes/azzran/s azzz se/-
Aen PfrcA sz'/zen so//en. D/e Pz'efre wer-
den ganz e/zz/äcA den Pzznden ange-
pass/: Ped/fr/nfr zznd Mög//cAkez7en
s/a// /IngeAo/ zznd AaeA/rage.

Ps wä/*e s/cAer /a/scA, Paps/ Pran-
zfrkzzs e/nezz /aseAen t/wgang zn// der
zzAer/ze/er/en PeAre zzz zzn/ers/e//en.

PAenso /ä/scA ware aAer, se/ne das-
r/cA/zzng an den Pedz'z'r/n/ssen dez' A/en-
scAen zzz zVAerseAen. D/e APeAzTze// kön-

ne n/cA/ d/e PeAz-e der P/rcAe Aes/zw-

wen, A/e//en ängs/Z/cAe PAeo/ogen w/e-
derAo//pes/. JFas aAer, wenzz d/e MeAz-
Aez7 azz/"e/nwa/ so denk/ w/e der Paps/?
Andrea Frag/wann

Das Zitat
Schweinheilig. - «Die Katholiken ken-

nen 72 Schweinheilige. Vom heiligen
Antonius gibt es sogar zwei, den einen

von Padua, den man anruft, wenn man
etwas verloren hat. Im Dialekt ist es

der 'Schlampertoni'. Und der andere ist
der heilige Antonius Eremit, der immer
mit einem Ferkel dargestellt wird. Er
ist der 'Säulitoni', der Patron für Tier-
gesundheit.»

Der Fe/er/nörwed/z/ner rtndreas
Pos/zfrcA// zw /n/erv/ew w/7dew Zzz'r-

cAer « 7zzges-/l nze/ger» (24. ./zzzz/j azz/
d/e Präge, oA das PcAwez'n zw CAr/s/en-

taw vorkoww/. (k/paj

P/nderre/cAe Fawz7z'e zzw 7950: Das Paznz7/enA//d Aa/ szcA sez/Aer s/az'k vez-änder/
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Namen & Notizen
Peter von Sury. - Der Abt des Bene-
diktinerklosters Mariastein SO ist der
neue Präsident der Vereinigung der Or-
densoberen Schweiz (VOS). Der 64-

Jährige folgt auf den Kapuziner Eph-
rem Bucher, der die VOS während
sieben Jahren geleitet hatte. Neu in den
Vorstand gewählt wurde der Provinzial
der Schweizer Kapuziner, Agostino
Del Pietro. (kipa / Bild: Archiv)

Béchara Raï. - Der libanesische maro-
nitische Patriarch hat seine Landsleute
zur Absage an Extremismus aufgeru-
fen. Die Herausforderungen, vor denen
der Libanon stehe, erforderten Einheit,
Frieden und Dialog, sagte er und rief
zur Stärkung einer «Kultur der Koexis-
tenz» auf. Dazu gehöre, sich gegensei-
tig zu kennen und zu respektieren, so
der Patriarch der mit Rom verbundenen
Ostkirche, (kipa)

Margaret Farley. Die vom Vatikan
gemassregelte US-amerikanische
Theologin hält die Sexualmoral der ka-
tholischen Kirche für überholt. Die
Probleme, die daraus entstünden,
«töten die Kirche»; stattdessen solle die
Kirche die Erkenntnisse von Biologen
und Psychologen im Lichte der katholi-
sehen Tradition prüfen, (kipa)

Marco Politi. - Der italienische Vati-
kanjournalist sieht starken Widerstand
in der katholischen Hierarchie gegen
Reformen von Papst Franziskus. Nicht
nur im Vatikan, sondern auch bei Bi-
schofskonferenzen und auf Ebene der
Weltkirche gebe es Kräfte, die Ände-

rungen bekämpften und eine Schwä-

chung des Papsttums fürchteten, (kipa)

Pascal Burri. - Der Freiburger Pfarrer
ist neuer Kaplan der Päpstlichen
Schweizer Garde in Rom. Er tritt sein

Amt per I. September an und folgt da-

mit auf Alain de Raemy, der im No-
vember 2013 zum Weihbischof des

Bistums Freiburg-Lausanne-Genf er-
nannt wurde. Der 48-Jährige leitet der-
zeit als Pfarrer die Seelsorgeeinheit
Sainte-Thérèse/Saint-Laurent in Frei-
bürg, (kipa)
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Und konkret sind auch die Empfehlun-
gen aus der Weltkirche für raschere Ent-
Scheidungen in Ehenichtigkeitsverfah-
ren. Aber auch die schon von Benedikt
XVI. aufgeworfene Frage nach einem

Zusammenhang von persönlichem Glau-
bensverständnis und Gültigkeit eines
Sakraments wird ins Synodenprogramm
geschrieben.

Kaum bekannte Dimensionen

Es gelinge der Kirche heute in vielen
Regionen nicht mehr, ihre Positionen zu
Familie, zu Ehe und Scheidung, aber
auch zu Empfängnisverhütung, zu Ho-
mosexualität oder zur In-vitro-Befruch-
tung verständlich zu machen, lautet die
nüchterne Analyse. Selbst praktizieren-
den Katholiken seien geltende Normen
unbekannt oder nicht vermittelbar,
räumt das Papier aus Rom ein. Aus-
drücklich nennt es dabei das vielkriti-
sierte Lehrschreiben «Humanae vitae».
Das Grundanliegen von Papst Paul VI.,
die untrennbare Einheit zwischen eheli-
eher Liebe und Weitergabe des Lebens

zu betonen, sei prophetisch. Aber der
überwiegenden Mehrheit der Gläubigen
sei sie «in ihrer positiven Dimension»
nicht bekannt.

Auch den Staat nimmt der Vatikan
für die Förderung der Familie in die
Pflicht. Immerhin sei sie der natürliche
Ort der menschlichen Entwicklung, die
«erste menschliche Gesellschaft», wo
Werte wie Solidarität, Kommunikation,

Rom. - Die Glaubenspraxis einer
Mehrheit der Katholiken kann nach
Auffassung von theologischen Bera-
tern des Vatikan nicht ausschlagge-
bend für die kirchliche Lehre sein. Die
Kirche begrüsse die menschlichen und
moralischen Werte der Demokratie,
sei jedoch selbst nicht wie eine solche
strukturiert, heisst es in einem neuen
Dokument der Internationalen Theo-
logenkommission, das in diesen Tagen
auf der Internetseite des Gremiums
veröffentlicht wurde.

Die vatikanische Umfrage über Fa-

milie, Ehe und Sexualität hatte im
deutschsprachigen Raum eine grosse
Kluft zwischen Glaubenspraxis und
kirchlicher Lehre offenbart. Seither wird
die Frage debattiert, welche Auswirkun-
gen dieser Befund für die Familiensyno-
de hat, die im Herbst im Vatikan tagt.

Die einfachen Gläubigen müssten
umfassend in die Entscheidungsfindung
des kirchlichen Lehramtes eingebunden

Ehrlichkeit und Respekt vermittelt wür-
den und Gemeinwohl erlernt werde. Da-
her erwarte sich die Kirche vom Staat
eine Unterstützung im Hinblick auf wür-
dige Arbeit, gerechte Löhne, ein fami-
lienorientierte Steuerpolitik und Hilfen
für Familien und Kinder, heisst es in
dem Papier.

Die neue Offenheit des «Instrumen-
tum laboris» sagt freilich noch nichts
über Verlauf und Ergebnisse der Syno-
de. Es kommt nun auf die Zusammenset-

zung des Treffens an, auf die rund 190

Synodalen und die Berater, aber auch
auf die Arbeitsweise: Ob es gelingt, den

bislang oft trägen und von Monologen
gekennzeichneten Verlauf effizienter
und dialogischer zu gestalten.

Hohe Erwartungen
Und natürlich hängt es von den Kom-

petenzen der Synode ab, wie weit sie als

kollegiales Gremium der Kirchenleitung
wirken kann und soll. Papst Franziskus
hat hier - in Abstimmung mit seinem
inzwischen wichtigsten Beratergremium,
dem K8-Rat - hohe Erwartungen ge-
weckt. Der Synodenprozess zur Fami-
lienpastoral, der sicher auch mit dem
zweiten Treffen 2015 noch nicht abge-
schlössen sein dürfte, wird daher ein

wichtiger Prüfstein für die Offenheit und
den Erneuerungswillen des Pontifikats
von Papst Franziskus, (kipa / Bild: Bun-
desarchiv, Bild 194-0078-15A / Lach-

mann, Hans / CC-BY-SA

werden, schreiben die Theologen. Die
Entscheidung selbst müsse aber dem
kirchlichen Lehramt vorbehalten blei-
ben. Allerdings könne eine Kluft zwi-
sehen Glaubenspraxis und kirchlicher
Lehre in bestimmten Fällen ein Indiz
dafür sein, dass eine Entscheidung des

Lehramtes ohne ausreichende Berück-
sichtigung des Glaubenssinnes einfacher
Katholiken gefällt worden sei. Mögliche
Konsequenzen aus einem solchen Be-
fund werden nicht genannt.

Im Mittelpunkt des Schreibens mit
dem Titel «'Sensus Fidei' im Leben der
Kirche» steht die Lehre vom sogenann-
ten Glaubenssinn (Sensus Fidei). Dieser
wird als eine «Art geistlicher Instinkt»
definiert, der die Gläubigen befähige
spontan zu erkennen, «ob eine bestimm-
te Lehre oder Praxis in Einklang mit
dem Evangelium und dem apostolischen
Glauben steht». Er dürfe jedoch nicht
mit der Mehrheitsmeinung gleichgesetzt
werden, (kipa)
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Katholische Medien reorganisiert
Katholischer Mediendienst löst sich auf und bereitet Fusion mit Kipa vor

Fo« Georges öc/zerrer

Zürich. - Die anstehenden Verände-
rungen im nationalen Medienauftritt
der katholischen Kirche in der
Schweiz standen im Zentrum der Ge-
neralversammlung des Vereins «Ka-
tholischer Mediendienst» (KM) vom
25. Juni in Zürich. Dieser hat einstim-
mig seine Auflösung auf Ende Jahr
beschlossen. Die bisherigen Mitglieder
des Vereins KM sollen eingeladen
werden, dem neuen Verein «Katho-
lisches Medienzentrum» beizutreten.

KM-Präsident Willi Anderau infor-
mierte über die bevorstehende Zusam-
menlegung des KM und der Katholi-
sehen Internationalen Presseagentur
(Kipa) ab kommendem 1. Januar zum
«Katholischen Medienzentrum» mit Sitz
in Zürich. Der entsprechende Verein
wurde bereits am 7. Mai gegründet.

Auf «Initiative und Druck» des ehe-

maligen Abtes von Einsiedeln Martin
Werlen, der bis zum Ausscheiden aus
der Schweizer Bischofskonferenz (SBK)
«Medienbischof» war, und Daniel Ko-
sch, Generalsekretär der Römisch-
Katholischen Zentralkonferenz der
Schweiz (RKZ), werde die Medienarbeit
in der katholischen Kirche der Schweiz
«umfassend reorganisiert», sagte der in
Zürich lebende Kapuziner Anderau.

Drei Sprachregionen
Auf Ende Jahr sollen die Funktionen

der verschiedenen Organisationen, die
in der kirchlichen Medienarbeit auf
Schweizer Ebene tätig sind, zu einer

einzigen Organisation pro Sprachregion
zusammengeführt werden. Der Direktor
des neuen Medienzentrums für die

Deutschschweiz, Charles Martig, infor-
mierte über dessen Grundauftrag. Es soll
in den Bereichen Information, Verkündi-

gung, Öffentlichkeitsarbeit und Dienst-
leistungen aktiv werden.

Der Redaktionsleiter des neuen Zent-

rums, Werner de Schepper, erklärte am
Rande der KM-Generalversammlung,
dass die bisherigen Kipa-Produkte wie
Tagesdienst, Kipa-Woche oder Religio-
nen heute ab 2015 «den Bedürfnissen
und Herausforderungen entsprechend»
weiterhin angeboten werden sollen.

«Online first» und «mobile first»
Willi Anderau, Interims-Präsident des

neuen Vereins, skizziert im aktuellen
KM-Jahresbericht die Arbeit des neuen
Zentrums. Dieses soll seine Produkte

nach den Prinzipien «online first» und
«mobile first» (Zugänglichkeit auf allen

Kommunikations-Geräten) ausrichten.
Der kostenpflichtige Agenturservice soll
weiterhin bestehen.

In den drei Schweizer Sprachregionen
soll es eine gemeinsame Online-Strate-
gie geben. Mit dem gemeinsamen Auf-
tritt unter der Marke «kath.ch/cath.ch/
catt.ch» werde die katholische Kirche
der Schweiz erstmals über eine abge-
stimmte Gestaltung und Inhaltstruktur
verfügen. Das neue Zentrum soll sich
zudem an den «neuen Nutzungsgewohn-
heiten» orientieren. Insbesondere sollen
mit der «Online-Strategie» jüngere Ziel-
gruppen und Kirchendistanzierte aktiv
angesprochen werden. Inhaltlich richte
sich das neue Zentrum am «professio-

WM-Gesc/iàyhî/w/zrer C/iar/es Marfig
JE/7/f Hwrferaw

nellen Storytelling» aus. So soll es in
Zukunft eine Geschichte des Tages ge-
ben, die im Internet fortlaufend entwi-
ekelt wird.

Zusammenführen und vernetzen
Der KM blickt auf rund 25 Jahre Ge-

schichte zurück. 1987 wurde der Verein
Katholische Medienarbeit (VKM) durch
Leo Karrer, Albert Gnägi und Willy
Kaufmann gegründet. Der Verein führte
das Katholische Filmbüro, das 1938

vom Schweizerischen Katholischen
Volksverein (SKVV) ins Leben gerufen
wurde, und die vom SKVV 1964 ge-
schaffene Arbeitsstelle für Radio und
Fernsehen (ARF) zum «Katholischen
Mediendienst» zusammen.

Kipa und KM werden nun ab 2015 in
einem Verein vereinigt. Damit werden
die durch die drei KM-Pioniere ange-
worfenen Bemühungen zum Zusammen-
führen und Vernetzen der verschiedenen
katholischen Organisationen im Kom-
munikationsbereich fortgesetzt, erklärte
Anderau in Zürich, (kipa / Bild: Georges
Scherrer)

Kurz & knapp
Verdoppelt. - Seit dem Amtsantritt
von Papst Franziskus haben sich die
monatlichen Einnahmen der vatikani-
sehen Almosenverwaltung durch den

Verkauf apostolischer Segensurkunden
um 50 Prozent erhöht. Ausserdem gibt
es laut deren Leiter, der päpstliche AI-
mosenmeister Erzbischof Konrad
Krajewski, deutlich mehr Spenden,
(kipa)

Abstimmung. - Am 28. September
entscheidet das Kirchenvolk von Basel-
Land und Basel-Stadt über die Gleich-
stellungsinitiative. Das Begehren
spricht sich unter anderem für die Zu-
lassung von Frauen und Verheirateten
zur Priesterweihe aus. Nach der Syno-
de der Katholiken von Basel-Stadt hat

nun auch jene der Baselbieter Katholi-
ken am 25. Juni in Binningen einem

Kompromissvorschlag der beiden Bas-
1er Landeskirchen mit Bischof Felix
Gmür zugestimmt, (kipa)

Neu. - Das Parlament der von Russ-
land annektierten Schwarzmeerhalbin-
sei Krim geht auf die muslimische
Minderheit zu: Die Abgeordneten
stimmten am 25. Juni mit grosser
Mehrheit in erster Lesung für einen

Gesetzentwurf, der neben zwei ortho-
doxen Feiertagen auch zwei islamische

Feiertage für arbeitsfrei erklärt. So sol-
len der Tag des Fastbrechens nach dem
islamischen Fastenmonat Ramadan und
das islamische Opferfest zu Feiertagen
erhoben werden. Auch sollen Ostern
und Pfingsten nach dem orthodoxen
Kalender arbeitsfrei sein, (kipa)

Verschleppt. - Im irakischen Mossul
sind nach einem Bericht des Diözesan-
Caritasverbands Essen die beiden letz-
ten zurückgebliebenen Ordensschwes-
tern verschleppt worden. Sie sind mit
drei Waisenkindern aus einem Waisen-
haus nahe der Kathedrale entführt wor-
den, an dem sie ausgeharrt hatten, um
die Kinder nicht zu verlassen, (kipa)

Besetzt. - Die Einsiedelei St. Verena
bei Solothurn hat ab Juli wieder eine

Bewohnerin: Die 51-jährige Bernerin
Schwester Benedikta - mit zivilem Na-

men Franziska Sigel - zieht als Eremi-
tin in die Verenaschlucht ein. Die
Kleinkindererzieherin führte in Bern
fast 20 Jahre lang ein Offenes Haus für
Kinder und Schüler in schwierigen Le-
benssituationen. Seit 2011 lebt sie ere-
mitisch. (kipa)
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Prävention sexuellen Missbrauchs

Freiburg i.Ü. - Im Bistum Lausanne-
Genf-Freiburg sind neu alle Mitarbei-
ter verpflichtet, eine Weiterbildung
im Rahmen der Prävention sexuellen
Missbrauchs zu besuchen. Als weite-
rer Schritt zum Umgang mit den
Missbrauchsfällen wird die Schaffung
einer nationalen Arbeitsgruppe ange-
strebt. Diese besteht aus Parlamenta-
riern, Vertretern der katholischen
Kirche und des Vereins Sapec, der
Missbrauchsopfer unterstützt. Dies
teilte das Bistum am 24. Juni mit.

Die obligatorische Weiterbildung für
alle Mitarbeitenden des Bistums wird in
Zusammenarbeit mit der Fachstelle Mi-
ra, dem Dienst zur Prävention sexueller
Ausbeutung im Freizeitbereich, durch-
geführt, heisst es in der Mitteilung wei-
ter. Die Umsetzung soll demnächst in
allen Kantonen der Diözese stattfinden.

Bei Neueinstellungen müssen die Be-
werber zudem jeweils einen Strafregis-
terauszug vorlegen.

Am 18. Juni ist Bischof Charles Mo-
rerod mit Parlamentariern und einem
Vertreter des Vereins Sapec zusammen-
getroffen. Die Begegnung war auf Anre-

gung von Sapec zustande gekommen, es

war die zweite dieser Art. An der ersten

Begegnung im Mai dieses Jahres hätten
die drei Parteien sich darauf geeinigt,
«schnellstens die Schaffung einer neut-
ralen und unabhängigen Struktur, in
Zusammenarbeit von Kirche und Staat,
zu gewährleisten, die es Opfern von
sexuellem Missbrauch ermöglicht, unter
guten Bedingungen echtes Gehör, Aner-
kennung und Wiedergutmachung zu
erlangen», teilte Sapec damals mit. Eine
entsprechende Arbeitsgruppe werde
zurzeit geschaffen, (kipa)

Projekt: Arme und Reiche an einem Tisch
Luzern/Chur/Bern. - Die SV Stiftung
und Caritas Schweiz wollen mit einem
neuartigen Restaurantprojekt Tren-
nendes überwinden. In «Bon Lieu»-
Restaurants sollen künftig Armutsbe-
troffene und Normalverdienende "zu
je angepassten Konditionen" gut und
gesund essen können, heisst es in einer
Mitteilung vom 26. Juni.

Das Restaurant La Meridiana in Chur
wird auf den 1. Juli zum ersten Bon-
Lieu-Standort in der Schweiz. Bediirfti-
ge Menschen werden dort von einer
Preisreduktion von 75 Prozent profitie-
ren können, sagte Bruno Tscholl, Ge-
Schäftsleiter von Caritas Graubünden,
auf Anfrage gegenüber Kipa-Woche.

Mit der neuartigen Restaurantidee
wollen das katholische Hilfswerk und
die SV Stiftung, die sich für eine gesun-
de Ernährung einsetzt, Menschen zu-
sammenbringen.

Normalverdiener werden zu marktüb-
liehen Preisen bewirtet. Der Preisunter-
schied beträgt laut Tscholl 75 Prozent.

Berechtigt sind Armutsbetroffene, etwa

Sozialhilfebezüger, Bezüger von Ergän-
Zungsleistungen, Menschen mit tiefem
Einkommen.

Wiedereinstiegshilfe

«Bon Lieu» wolle darüberhinaus so-
zial Benachteiligten den Wiedereinstieg
in die Berufswelt ermöglichen, (kipa)

Z e i t s t r i c h e

Fieranf. -
Dz'e JFe/?

verehr? z'zzz

Ftzs.vAa//-

/zeher -/zr
Zez'cAzzer

CAa/z/za??e

ez'zz /ez'cA?es

Qp/er/wr
awsser-

z'rdz'scAez?

^zzgrz/C
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Seitenschiff
t/«Ae/z«gezz. - ,4zzcA zzzeAr aA ez'zz JaAz-

zzacA ^4zzz?sazz?rz'?? ge/d//? Ha/«? FrazzzA-
/czzs zzocA z'zzzzzzer dezz Medz'ezz. ITezzzz der
Ha/»? ,4zzdz'ezzz Aä/?, s?rözzzezz dz'e G/äzz-

Az'gezz zzzeAr dezzzzy'e zzzzzz He?ers/z/a?z.

McA? a//e aAer AaAezz Hrezziie azzz zzez-z-

ezz Hozz?z/ex. Gerade dor?, wo zzzazz es

azzz wezzzgs?ezz erwar?ezz wz'zrde, wecA?

er UzzAeAagezz; Aez Hrz'es?erzz. Mc/z?

wezzzge Hrz'es?er vers/zwr?ezz ez'zzezz ge-
wz'ssezz ^rger, /za? A7zz"z/z'cA ez'zz z'?a/z'ezzz-

scAer Gez's?/z'cAer azz/ezzzer JFeA/z/a??-

/orzzz. gesc/zrz'eAezz. Das UzzAeAagezz

r/zAz-e da/zer, dass Hrz'es?er zzzzd H/arrer
zzzzzz /ederzez? dazzzz'? rec/zzzezz zzzz'zss?ezz,

dass z'/zzzezz z'Are ScAä/cAezz Hrazzzz'sAz/s-

Zz'?a?e zzzz?er dz'e (Vase rz'eAezz zzzzd zzzzz dz'e

O/zrezz scA/z'z'gezz, so Dozz Mazzro.

«Der Ha/»? Aa? gesag?, dass ....»
,4rger/z'cA, /rzz'/zer /zä??ezz sz'e, Hz7es?er

zzzzd H/àrrez', a/s Kozzszzzzzezz?ezz Aa?Ao/z-

sc/zer A/edz'ezz dezz Ha/»? zz'?z'er?. «Gzzd

zzzzzz zz'?z'erezz z'/zzz dz'e Lezz?e, dz'e zzz'c/z?

zzza/ das Hvazzge/z'zzzzz /esezz, sozzderzz

A/oss /dz'e Zez'?zzzzg/ Re/zzzAA/z'ca - zzzzd

ers? zzocA /correA?.» dzz Frozz/ez'cAzzazzz

/zaAe der Ha/zs? erscAö/z/? gewz'rA? - zzzzd

ez'zzzge dz'eser Hrz'es?er Aä??ezz azz/^ea?-

zzze?, /as Dozz Mazzz'o z'zz z'Arezz dzzgezz:

dzzcA dz'eser Ha/zs? wz'rd z'zgezzdwazzzz

verscAwz'zzdezz, zzzzd a//es wz'rd wz'edez-

sez'zz wz'e /rzz/zèr.

Ifzeder wz'e/rzz/zer? iVez'zz, Az'??e zzz'cA?/

IFer wz'rd zzzz'r dazzzz sagezz, was C/zrz's?

sez'zz Aedezz?ezz Aözzzz?e - z'zz ezzzer 5/zra-
cAe, dz'e z'c/z vers?eAe? ITezzzz zzzazz Hrazz-

zz's/czzs zzzzr /azzge gezzzzg zzzAorezz Aö'zzzz?e,

Aäzzze zzzazz dezzz azz/dz'e 5/zzzr, dezzAe z'cA

q/?. Dass zzzazz da/zzr ez'zz /za/Aes ZeAezz

war?ezz zzzzzss?e, azz/ez'zzezz Mazzzz vozzz

Hzzde der JTe/?, das z's? der waAre dazzz-

zzzer, /z'eAe Hrz'es?ez'.

Azz/ (kipa)
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FÜRSORGERISCHE ZWANGSMASSNAHMEN
UND FREMDPLATZIERUNGEN

Ein Überblick

Verding-, Kost- oder Pflegekinder/
Heimkinder (Fremdplatzierungen)
Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wurden in der

Schweiz Kinder und Jugendliche aus wirtschaftlichen
Gründen oder mit moralisch begründeten Argumen-
ten bei Privaten (Verding-, Kost- oder Pflegekinder)
oder in geschlossenen Institutionen (Heimkinder)
fremdplatziert. Platzierende Instanzen waren neben

Gemeinde- und Kantonsbehörden auch private Or-

ganisationen. Die Kinder und Jugendlichen stamm-
ten aus armutsbetroffenen Familien, oder sie waren
Waisen, Halbwaisen oder unehelich geboren. Ob ein

Kind in eine Familie oder in ein Heim kam, hing nicht
selten vom Zufall, von der Verfügbarkeit, aber auch

den finanziellen Möglichkeiten ab. Neben kantona-
len und kommunalen Trägerschaften wurden viele

geschlossene Institutionen von privaten und kirchli-
chen Initianten geführt. Bei der Unterbringung bei

Privaten (meist Bauernfamilien) stand nicht selten

die Arbeitsleistung eines Kindes im Vordergrund, ein
Familienanschluss war in vielen Fällen nicht vorgese-
hen. Immer wieder kam es vor, dass fremdplatzierte
Kinder und Jugendliche Opfer von Gewalt und Miss-
brauch wurden, welche aufgrund mangelhafter Um-

setzung bestehender Gesetze und vorgeschriebener
Kontrolle oder Abgeschiedenheit der aufnehmenden

Familien/Anstalten nicht geahndet wurden. Dane-
ben sind auch Fälle bekannt, bei welchen an fremd-

platzierten Kindern sowie an Patienten von psychia-
trischen Anstalten Medikamentenversuche durch-

geführt worden sind.

Administrative Versorgungen
Jugendliche und Erwachsene konnten von Verwal-

tungsbehörden bis 1981 ohne Gerichtsurteil und
ohne Rekursmöglichkeit auf unbestimmte Zeit zur
«Nacherziehung» oder «Arbeitserziehung» in ge-
schlossene Institutionen, unter anderem auch in
Strafanstalten, eingewiesen werden. Als Begründung
reichte beispielsweise ein zu häufiger Stellenwechsel

oder die Schwangerschaft einer ledigen Frau. Die Be-

troffenen konnten sich in der Regel zu den Vorwürfen
nicht äussern und verfügten über keine Rechtsmittel,

um sich gegen diese Massnahmen zu wehren.

Eingriffe in die Reproduktionsrechte
Bis in die 1970er-Jahre wurden in der Schweiz aus so-

zialhygienischen und wirtschaftlich-sozialen Grün-
den Zwangssterilisationen und -kastrationen sowie

Zwangsabtreibungen durchgeführt. Die Sterilisation
oder Kastration durfte zwar in der Regel nur mit der

Einwilligung der oder des Betroffenen geschehen.

Um diese Einwilligung zu erhalten, wurde in vielen

Fällen Druck, etwa durch die Androhung des Entzu-

ges von Unterstützungsleistungen, ausgeübt. Auch ei-

ner Abtreibung wurde vielfach erst dann zugestimmt,
wenn die betroffene Frau in die gleichzeitige Sterili-

sation einwilligte.

Zwangsadoptionen
Die Praxis, dass Vormundschaftsbehörden Mütter
von ihren Neugeborenen trennten, und die Kinder,

gegen den Willen ihrer Mütter, zur Adoption frei-

gaben, existierte in der Schweiz bis in die Siebziger-

jähre. Begründet wurde dies damit, dass die Mütter
z. B. minderjährig oder ledig waren, sie aus ärmlichen
Verhältnissen stammten, angeblich ein «liederliches

Leben» führten oder ihre Männer Alkoholiker waren
oder als «arbeitsscheu» galten. Zwar war bei Adop-
tionen eine schriftliche Einwilligung von Seiten der

betroffenen Frauen notwendig. Dokumentierte Fälle

weisen aber darauf hin, dass Frauen die Adoptions-
erklärung oft unter grossem Druck unterschrieben,

obwohl sie nicht damit einverstanden waren. Man

spricht deshalb von «Zwangsadoptionen».

Fahrende
Zwischen 1926 und 1973 hat das private «Hilfswerk

für die Kinder der Landstrasse» mit behördlicher Un-

terstützung über 600 jenische Kinder ihren Eltern

weggenommen und zwangsweise sesshaft gemacht.

Die Kinder wurden von ihren Eltern und Geschwis-

tern isoliert und zur Adoption freigegeben oder fremd-

platziert. Fälle von Misshandlungen und sexuellem

Missbrauch waren keine Seltenheit. Luz/us Moder

ZWANGS-
MASSNAHMEN

Luzius Mader, Stellver-
tretender Direktor im

Eidgenössischen Justiz-
und Polizeidepartement
(EJPD), ist Delegierter für
Opfer von fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen.

Infos unter www.fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch
Soforthilfe für Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen
oder anderer Fremdplatzierungen bis 1981: Diese kann ab sofort von
Geschädigten mit finanziellen Verhältnissen, die sie zum Empfang von Ergän-

Zungsleistungen berechtigen würden, beantragt werden.
Direktbetroffene haben die Möglichkeit, sich an die von den Kantonen be-

zeichneten Anlaufstellen zu wenden.
Die Schweizerische Archivdirektorenkonferenz ADK veröffentlichte
eine Handreichung zur Sicherung der Aktenlage und zur Orientierung. Für Bis-

turns- und Pfarreiarchive oder Archive kirchlicher Organisationen, die davon

betroffen sein können, sind die Staatsarchive gute Auskunftsstellen. (ufw)
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Der Ökonom und Theologe
Wolfgang Bürgstein

arbeitet seit März 2003
bei der Schweizerischen

Nationalkommission
Justitia et Pax. Er ist

deren Generalsekretär.

ZWANGSMASSNAHMEN UND FREMDPLAT-
ZIERUNGEN IN DER SCHWEIZ VOR 1981

Vom Runden Tisch für Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen

Nach
intensiver Arbeit von anderthalb Jahren

wurden am 1. Juli 2014 der Bericht und die

Massnahmenvorschläge des Runden Tisches

für die Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen im
Beisein von Bundesrätin Simonetta Sommaruga der

Öffentlichkeit vorgestellt. Was sind die Hintergründe
für eine solche Form der Aufarbeitung dieses dunklen
Kapitels Schweizer Sozialgeschichte?

Die Schweiz hat weggeschaut
Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
wurden in der Schweiz Kinder und Jugendliche ohne

formalen richterlichen Beschluss in Heime eingewie-
sen, bei Bauern verdingt, unter Zwang den Eltern
oder Müttern weggenommen und zur Adoption frei-

gegeben. Manche von ihnen wurden zwangssterilisiert
oder zwangskastriert, andere wurden in psychiatrische
Anstalten eingewiesen, und nicht selten wurden an ih-

nen Medikamentenversuche vorgenommen. Diese Vor-
kommnisse liegen zeitlich noch nicht lange zurück, und
doch ist es für uns kaum mehr vorstellbar, dass Kinder
auf Dorfplätzen versteigert, zur Kinderarbeit gezwun-
gen, misshandelt und missbraucht wurden. Heute noch
leben viele der Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnah-

men unter uns. Sie tragen schwer an dem Leid, das

ihnen und ihren Familien zugefügt wurde. Vor allem

Menschen, die den früheren gesellschaftlichen und mo-
raiischen «Wert»-Vorstellungen nicht entsprachen, arm
oder randständig waren, wurden Opfer von fürsorge-
rischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen.

Lange wollte die Schweiz diesem düsteren Kapitel ihrer

eigenen Geschichte nicht in die Augen schauen. Auf
politischer Ebene gab es zwar in den letzten Jahrzehn-

ten einzelne Vorstösse, sich dieser Geschichte zu stellen

(z. B. Kinder der Landstrasse, Zwangssterilisierungen),
aber eine umfassende Aufarbeitung ist bislang nicht

erfolgt. Erst in den letzten Jahren wurde diese Vergan-
genheit von den Betroffenen selbst, von Politikern, Wis-
senschaftlern und Medienschaffenden verstärkt aufge-

griffen, so dass diese Problematik doch zu einem Thema

auch auf Bundesebene geworden ist. Am 10. September
2010 fanden in Hindelbank und am 11. April 2013 in
Bern Gedenkanlässe statt, an denen Vertreter und Ver-

treterinnen des Bundes, der Kantone, der Städte und
Gemeinden, der Kirchen, des Bauernverbands und
der Heimverbände die Opfer fürsorgerischer Zwangs-
massnahmen und Fremdplatzierungen für das ihnen

angetane Unrecht um Entschuldigung gebeten haben.

Die Zahl der heute noch lebenden Betroffenen ist nicht
ausreichend bekannt. Viele haben heute erst die Kraft,
über ihr eigenes Schicksal zu reden und in die Offent-

lichkeit zu treten. Es gibt verschiedene Schätzungen, die

allerdings weit auseinandergehen und deshalb kaum als

einigermassen gesichert gelten können. Es wird Aufga-
be der wissenschaftlichen Aufarbeitung sein, diesbe-

züglich Licht ins Dunkel zu bringen. Der Runde Tisch

geht davon aus, dass mit etwa 15 000 bis 25 000 noch

lebenden betroffenen Personen zu rechnen ist.

Der Runde Tisch
Im Anschluss an den Gedenkanlass vom 11. April 2013

hat Bundesrätin Simonetta Sommaruga dem Delegier-

ten für die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnah-

men und Fremdplatzierungen den Auftrag erteilt, den

Runden Tisch für die Opfer fürsorgerischer Zwangs-
massnahmen und Fremdplatzierungen einzuberufen.

Gemeinsam sollten Betroffene und ihre Vertreterinnen
und Vertreter sowie Vertreterinnen und Vertreter von
Behörden (Bund, Kantone, Städte und Gemeinden),
der Heime, der Kirchen und des Bauernverbandes

Vorschläge erarbeiten, die eine Aufarbeitung und eine

angemessene Anerkennung des geschehenen Leids er-

möglichen. Die Aufarbeitung der Vergangenheit, das

Suchen nach den Gründen für das Wegschauen grosser
Teile der Schweizer Bevölkerung und die Konfrontation
mit den Umständen der eigenen Geschichte sind für die

Betroffenen ein schmerzhafter Prozess. Heimeinweisun-

gen, Fremdplatzierungen bei Bauern, Erfahrungen von
Gewalt und Ohnmacht, sexuelle Missbräuche - beides

nicht selten in kirchlich geführten Heimen - haben ihr
Leben und das ihrer Angehörigen bis heute geprägt.
Viele von ihnen leiden bis heute darunter, dass sie lange
nicht über das erfahrene Leid sprechen konnten. Wenn

sie es doch taten, wurde ihnen häufig nicht geglaubt und
das erfahrene Unrecht der eigenen Schuld angelastet.

Die Vertreterinnen und Vertreter der am Run-
den Tisch beteiligten Institutionen hatten es ebenfalls

nicht leicht. Sie mussten anerkennen, dass ihre Insti-
tutionen und Verbände ihrer Aufsichtspflicht nur viel

zu selten nachgekommen sind und dass sich in ihren

Einrichtungen Vorfälle ereignet haben, die unter kei-

nen Umständen zu rechtfertigen sind. So war auch der

Austausch zwischen den Betroffenen und den Vertre-

tern von Institutionen nicht unbelastet, das persönlich
erfahrene Leid musste ausgesprochen werden. Da sich

zahlreiche Heime und Schulen in kirchlich verant-

worteter Trägerschaft befanden und auch gewalttätige
und sexuelle Übergriffe aus kirchlich geführten Hei-

men und Schulen bekannt geworden sind, waren auch

Vertreter der Kirchen eingeladen, sich der Arbeit am
Runden Tisch zu stellen. Die Vorwürfe gegenüber den

Kirchen waren entsprechend massiv.
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Gleichzeitig wurde von Seiten der Betroffenen

aber auch anerkannt, dass mehrere Ordensgemein-
Schäften (Ingenbohl, Einsiedeln, Engelberg usw.),

Landeskirchen und Bistümer bereits Zugang zu ihren
Archiven gewährt und unabhängige Expertenkommis-
sionen zur Aufarbeitung der jeweiligen Vorwürfe einge-
richtet hatten. Für die Erziehungsheime in den Klöstern

Fischingen und Rathausen, die in der Öffentlichkeit

schwerwiegenden Vorwürfen ausgesetzt waren, liegen
inzwischen die Abschlussberichte vor. Viele Vorwürfe
werden darin bestätigt. Es zeigt sich aber auch, dass es

neben den Verfehlungen einzelner Personen ein gesamt-
gesellschaftliches Problem war, dass Verantwortlichkei-

ten abgeschoben und Vorwürfe nicht ernst genommen
wurden. Die Kinder und Jugendlichen in den Heimen

waren so etwas wie Menschen zweiter Klasse. Das Ge-

schehene kann nicht rückgängig gemacht werden. Die

Gespräche und die Arbeiten des Runden Tisches waren
dennoch weitgehend von der Bereitschaft der Betei-

ligten zu einer guten, konstruktiven Zusammenarbeit

geprägt, und sie waren getragen von der gemeinsamen

Uberzeugung, dass eine umfassende Aufarbeitung der

Problematik unabdingbar ist. Bischof Markus Büchel

hat bei seiner Rede am 11. April 2013 herausgestrichen,
dass «die Wahrheit des erfahrenen Leides ausge-

sprechen und von uns allen anerkannt werden [muss].

Denn was geschehen ist, betrifft letztlich uns alle. Es ist

nicht gut, wenn das geschehene Unrecht unverarbeitet,

unausgesprochen und unversöhnt unsere Gesellschaft
belastet. Dies steht zudem im Widerspruch zu dem, was

uns die Präambel unserer Verfassung sagt: <Die Stärke

des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen.) Erst
recht steht es im Widerspruch zum Wort Jesu, auf den

wir christlichen Landeskirchen uns immer wieder be-

rufen: <Was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr
mir getan. Was ihr den Geringsten nicht getan habt,
das habt ihr auch mir nicht getan.»)

Massnahmen und Vorschläge
des Runden Tisches
Die Vertreterinnen und Vertreter der Betroffenen und
Institutionen am Runden Tisch sind sich einig, dass

die Anerkennung des geschehenen Unrechts an Op-
fern fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und Fremd-

Platzierungen Ausgangspunkt für alle weiteren Vor-

Schläge sein muss. Die Massnahmen und Vorschläge
des Runden Tisches betreffen folgende Bereiche (wei-

tere Details finden sich in den Massnahmenvorschlä-

gen des Berichts):

- Beratung und Betreuung
-Akteneinsicht/Aktensicherung/Bestreitungsvermerke

- Finanzielle Leistungen

- Wissenschaftliche Aufarbeitung

- Öffentlichkeitsarbeit/gesellschaftliche
Sensibilisierung

- Organisatorische Fragen
Im Rahmen der bereits bestehenden Möglich-

keiten konnte in Zusammenarbeit mit der Konfe-

renz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozial-

direktoren SODK in beinahe allen Kantonen An-
laufstellen geschaffen werden. Diese unterstützen
die Betroffenen bei der Aufarbeitung der eigenen
Geschichte und sind bei der Vermittlung von Kon-
takten zu Behörden und Archiven behilflich. Eine
Adressliste mit den Anlaufstellen findet sich auf
der Webseite des Delegierten für Opfer von fürsorge-
rischen Zwangsmassnahmen (www.fuersorgerische

Zwangsmassnahmen.ch). Seit der Runde Tisch seine

Arbeit aufgenommen hat, ist eine Liste aller Staatsar-

chive auf der Webseite des Delegierten aufgeschaltet.
Ende 2013 hat die Schweizerische Archivdirektorin-

nen- und Archivdirektorenkonferenz ADK Empfeh-
hingen für Betroffene und Behörden betreffend Akten-

Zugang und Aktensicherung erlassen. Diese sind auch

für kirchliche Archive bindend und ebenfalls auf der

Webseite des Delegierten verfügbar. Die Opfer, die sich

heute in einer schwierigen finanziellen Lage befinden,

benötigen rasche und unbürokratische Hilfe. Dafür
hat der Runde Tisch einen Soforthilfefonds errichtet,

an dem sich auf freiwilliger Basis Kantone, Städte und
Gemeinden, Institutionen und Organisationen sowie

Private beteiligen können.

Die Schweizer Bischofskonferenz empfiehlt
für diesen Soforthilfefonds im kommenden Jahr ein
schweizweites Opfer. Betroffene können heute bereits

Gesuche einreichen. Die ersten Auszahlungen werden

im September 2014 erfolgen. Zu den Kernpunkten der

Massnahmenvorschläge des Runden Tisches zählen die

finanziellen Leistungen, die helfen sollen, das erlittene

Unrecht zu mildern, auch wenn sie das Geschehene

nicht ungeschehen machen können. Sie sind ein wichti-

ges Zeichen der Anerkennung des Unrechts und der So-

lidarität mit den Opfern. Diese finanziellen Leistungen
sollen aus zwei Komponenten bestehen, nämlich aus ei-

ner einmaligen Kapitalleistung sowie aus regelmässigen
monatlichen Zahlungen ab Eintritt in die AHV. Diese

beiden Formen von Leistungen bilden zusammen ein

Gesamtpaket. Zur Finanzierung der einmaligen Ka-

pitalleistung und des AHV-Zuschlags für die Opfer
fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und Fremdplat-

zierungen soll ein Solidaritätsfonds geschaffen werden,
die Ausgestaltung obliegt Bund und Kantonen.

Die Opfer im Blick haben
Die Massnahmenvorschläge des Runden Tisches be-

treffen die gesellschaftliche, politische und wissen-

schaftliche Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der

jüngeren Schweizer Geschichte. Es ist mit heftigen
Auseinandersetzungen zu rechnen. Wir dürfen da-

bei jedoch nie aus den Augen verlieren, um wen es

dabei geht und gehen muss: Es geht um Menschen,
denen als Kinder und Jugendliche schweres Leid
und Unrecht zugefügt worden ist, unter deren ge-
sundheitlichen und finanziellen Folgen sie oft bis

heute leiden. Wenn die Stärke eines Volkes sich am
Wohl der Schwachen misst, dann liegt es heute in
unserer Verantwortung, solidarisch den Opfern beizu-

stehen. Wolfgang ßiirgste/n

ZWANGS-
MASSNAHMEN
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Communiqué der 168. DOK-Sitzung
vom 17. Juni 2014
An der 168. Vollversammlung der DOK
vom 17. Juni 2014 wurden in zwei Projekten,
welche die DOK über längere Zeit beschäf-

tigt hatten, wichtige Etappenziele erreicht.

Dît «»/ Sonntag
Frau Dr. Gunda Brüske, Mitarbeiterin am

Liturgischen Institut der deutschsprachigen
Schweiz, stellte das Manuskript für die Neu-
aufläge der «Wort-Gottes-Feier am Sonn-

tag» vor, die nach einer intensiven Vorar-
beit mit Experten und einer Erprobung in

Pfarreien in der Schlussfassung vorliegt.
Die Neuausgabe ist notwendig geworden,
da vom Feierbuch «Die Wortgottesfeier»
von 1997 nur noch wenige Exemplare vor-
rätig sind. Nachdem sich die DOK bereits
im September 2013 mit dem Aufbau des

Buches, der Grundform mit ergänzenden
Varianten und mit der Pastoralen Einfüh-

rung befasst hatte, konnte nun das gesamte
Buch bewertet werden. Nach Klärung und

Bereinigung weiterer Fragen und Formulie-

rungen ist das neue Feierbuch nun soweit
gediehen, dass es für die Approbation durch
die Bischöfe vorliegt. Bei planmässiger Wei-
terarbeit wird der Druck im Herbst beim

Paulusverlag Freiburg erfolgen.

7Äta/og/w/>-/>o.stata/es 5»7</«wgs/'wff/taf <7er

ßzstawier (Tß/J
Die Vorarbeiten zur Gründung des neuen

Bildungsinstituts für die Deutschschweiz
sind soweit gediehen, dass die Arbeitsgrup-
pe «Kirchliche Bildung Deutschschweiz» der

DOK zwei wichtige Dokumente unterbrei-
ten konnte. Es handelt sich einerseits um die

Statuten des Trägervereins des Theologisch-
pastoralen Bildungsinstituts der deutsch-

schweizerischen Bistümer und andererseits

um das Grundlagenpapier für den Aufbau

des Theologisch-pastoralen Bildungsinsti-

tuts der deutschschweizerischen Bistümer

(TBI) - so der Name des Instituts. Damit
kommt ein langer Prozess seinem Abschluss

einen entscheidenden Schritt näher. Voraus-

gegangen sind Gespräche und Abklärungen
mit den Bildungsvereinigungen, die im neuen
TBI zusammengeführt werden: Vereinigung

theologiekurse.ch, Verein Katholische Seel-

sorgeausbildung Luzern und die interdiöze-
sanen Kurse. Das sprachregionale Fachzen-

trum für kirchliche Bildung mit Standort an

der Pfingstweidstrasse in Zürich wird zur
Hauptsache in den Bereichen theologische
Grundbildung, kirchliche Weiterbildung und

Personalentwicklung tätig sein. Der offizielle

Gründungsakt wird im Herbst folgen.
Weiter erklärte sich die DOK mit dem

Organisationsreglement für die Aufsicht,
Steuerung, Finanzierung und Qualitätssiche-

rung im Bereich berufsbezogener Bildung
für kirchliche Mitarbeitende einverstanden.
Dieses Reglement definiert Rahmenbedin-

gungen für den Bereich der berufsbezoge-
nen Bildung auf gesamtschweizerischer wie
auf sprachregionaler Ebene. Es bildet somit
auch den Rahmen für die Tätigkeit des zu-
künftigen TBI. Definitiv verabschiedet wird
das Reglement von der Schweizer Bischofs-
konferenz voraussichtlich im September und

per I.Januar 2015 in Kraft gesetzt.
Die DOK dankt allen involvierten Personen

für ihr ausdauerndes Engagement in diesen

Projekten.

Zürich, 25. Juni 2014

Generalvikar Martin Kopp, Präsident DOK

BISTUM BASEL

Missio canonica
Diözesanbischof DDr. Felix Gmür erteilte
die Missio canonica per I.Juli 2014 an:

Claudio Tomassini-ßa/mer als Gemeinde-
leiter ad interim der Pfarrei St. Georg
Sursee (LU);
dipl. theol. Peter Zürn als Stellenleiter und

Mitarbeiter des Fachbereiches Spiritualität
der Fachstelle kirchliche Dienste beider Ba-

sei mit Standort Basel.

BISTUM CHUR

Ernennung
Diözesanbischof Dr. Vitus Huonder er-
nannte:
Melchior ßetschart zum mitarbeitenden Pries-

ter in der Pfarrei Hll. Peter und Paul in Stans;

Clau Martin Bieter OT zum Vikar der Pfar-

rei S.Duno in Vaz/Obervaz und des Pfarr-
Rektorats Hl. Karl Borromäus in der Len-

zerheide/Lai;
Yvgen Yurchenko zum Vikar der Pfarrei
Hl. Nikolaus in Hergiswil.

Beauftragung
Diözesanbischof Dr. Vitus Huonder be-

stimmte zur Mitwirkung am Seelsorge-
dienst Diakon Armando Auf der Maur in der
Pfarrei Hl. Herz Jesu in Siebnen.

Missio canonica
Diözesanbischof Dr. Vitus Huonder erteilte
die bischöfliche Beauftragung (missio cano-
nica) an Clemens-Ansgar Plewnia als Spital-
und Klinikseelsorger im Kreisspital Männe-

dorf, in der Privatklinik Hohenegg und im

Hospiz Zürcher Lighthouse.

Erwachsenenfirmung 2014
Termin: Samstag, 27. September 2014; Ort,

Zeit: Kathedrale Chur, 10.30 Uhr; Anmel-

dung: bis spätestens 14 Tage vor der Feier

an: Bischöfliches Ordinariat, «Erwachse-

nenfirmung», Hof 19, 7000 Chur.

Pfarrämter, die von diesem Angebot Ge-
brauch machen wollen, werden gebeten,
Kandidatinnen und Kandidaten schriftlich
anzumelden, unter Beilage des vorberei-
teten Firm- und Taufscheines (Auszug aus

dem Taufbuch). Erforderlich ist auch eine

Bestätigung des Ortspfarrers über die

Firmvorbereitung und den Besuch des Firm-
Unterrichtes. Bei der Anmeldung ist auch

die Firmpatin/der Firmpate anzugeben.

Ordinariatsferien

CÂMr;
Die Büros des Bischöflichen Ordinariates
und der Bischöflichen Kanzlei Chur sind von

Montag, 28. Juli 2014, bis Freitag, 8. August
2014, geschlossen. Ein Mitglied des Bischof-
liehen Ordinariates ist für dringende Fälle

jeweils vom Montag bis Freitag, vormittags
von 9 Uhr bis 10 Uhr und nachmittags von
15 Uhr bis 16 Uhr, über die Telefonnummer
081 258 60 00 erreichbar. Mitteilungen über
die Faxnummer 081 258 60 01 oder per E-

Mail kanzlei@bistum-chur.ch sind jederzeit
möglich.

ßzscßd/Zzcßw -dz-cÂz'f:

Das bischöfliche Archiv Chur (BAC) bleibt
derzeit und bis und mit 15. August 2014 für
die Benutzer geschlossen.

Das Büro des Regionalen Generalvikariates
bleibt vom Montag, 28. Juli 2014, bis Freitag,
15. August 2014, geschlossen. Für Notfälle
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während dieser Zeit können weiterführen-
de Informationen über den Telefonbeant-

worter 041 660 36 82 abgerufen werden.

.Zwrz'c/»/

Das Büro des Regionalen Generalvikariates
ist während der Sommerferien zu den übli-
chen Bürozeiten geöffnet.
Chur, 27. Juni 2014 ß/sc/)öf//c/)e Konz/ei

BISTUM ST. GALLEN

Errichtung Seelsorgeeinheit
Oberbüren-Niederbüren, Niederwil
Am Samstag, 21. Juni 2014, errichtete Bi-

schof Markus Büchel die 27. Seelsorgeein-
heit im Bistum St. Gallen und setzte Pater
Erich Schädler, Pallottinergemeinschaft
Gossau, als Pfarradministrator ein. Diakon
Franz Kreissl vom Amt für Pastoral und Bil-

dung des Bistums verlas die Errichtungsbul-
le. Teamkoordinator des Pastoralteams ist

RolfTihany, Katechet. Im Gottesdienst wur-
de der zurückgetretene Pfarradministrator
Pater Adrian Willi mit grossem Applaus der
Gemeinde verabschiedet. Er habe sich mit
Herzblut, grosser Sachkenntnis und seinen

vielfältigen Fähigkeiten für die Pfarreien und
das Wohl der Menschen eingesetzt, sagte
Bischof Markus in seinen Dankesworten an

Pater Adrian Willi, der seit März Provinzial
der Pallottinergemeinschaft Schweiz ist.

Ernennungen
I. August: A4art/n Genter, Diakon für die

Seelsorgeeinheit Buechberg, umfassend die

Pfarreien Altenrhein, Rheineck, St. Margre-
then, Staad und Thal.

I. August: Markus Frei, Jugendseelsorger und

Pastoralassistent für die Seelsorgeeinheit
Widnau-Balgach-Diepoldsau.
I. August: M/chae/ Kontzen, Pastoralassistent
für die Seelsorgeeinheit Altstätten, umfas-
send die Pfarreien Altstätten, Hinterforst-
Eichberg, Lüchingen, Marbach und Rebstein.

I. August: S/by//e Sp/c/i/ger, Pastoralassistentin
für die Seelsorgeeinheit Altstätten, umfas-

send die Pfarreien Altstätten, Hinterforst-
Eichberg, Lüchingen, Marbach und Rebstein.

I. August: Priska Z/eg/er, Pastoralassistentin
für die Seelsorgeeinheit Uzwil und Umge-
bung, umfassend die Pfarreien Bichwil, He-
nau, Niederuzwil und Oberuzwil.
I. August: Toni Z/eg/er, Pastoralassistent für
die Seelsorgeeinheit Uzwil und Umgebung,
umfassend die Pfarreien Bichwil, Henau,
Niederuzwil und Oberuzwil.
I. August: Roman R/eger, Leiter der Arbeits-

stelle Pastoral im Dekanat St. Gallen.

I. August: Stefan Gächter, Pastoralassistent
für die Pfarrei Wil.
I. August: Bruno D/etr/ch, Jugendseelsorger
und Katechet für die künftige Seelsorgeein-
heit, umfassend die Pfarreien Au, Heerbrugg
und Berneck.

I. August: Luzia Fuster, Katechetin für die

Seelsorgeeinheit Appenzell, umfassend die
Pfarreien Appenzell-Eggerstanden-Schlatt,
Brülisau, Gonten, Hasle und Schwende.

16. September: Urs ßernbardsgrütter, Pasto-
ralassistent für die Seelsorgeeinheit Rap-

perswil-Jona, umfassend die Pfarreien Rap-

perswil, Jona, Bollingen und Kempraten.

Ernennung/Aufnahme Berufseinführung
17. Juni: Thomas Bauer, Pastoralassistent in

Berufseinführung für die Seelsorgeeinheit
Mittleres Sarganserland, umfassend die Pfar-

reien Sargans, Vilters, Wangs, Heiligkreuz,
Mels und Weisstannen.
17. Juni: Gess/ca C/nardo, Katechetin in Pas-

toraler Einführung für die Seelsorgeeinheit
St. Gallen Zentrum, umfassend die Pfarreien
Dom, St. Georgen, St. Otmar und Riethüsli.
17. Juni: Richard Burk/, Pastoralassistent in Pas-

toraler Einführung für die Seelsorgeeinheit

Werdenberg, umfassend die Pfarreien Wartau,
Buchs-Grabs, Garns, Sennwald und Sevelen.

17. Juni: Sy/v/a Hodek, Katechetin in Pasto-

raier Einführung für die Seelsorgeeinheit
Steinerburg, umfassend die Pfarreien Berg-
Freidorf, Steinach, Tübach und Mörschwil.
17. Juni: Chr/st/an Schwa/d, Jugendseelsorger
und Katechet in Pastoraler Einführung für
die Seelsorgeeinheit Blattenberg, umfassend

die Pfarreien Kobelwald, Kriessern, Mont-
lingen, Oberriet und Rüthi.

17. Juni: Alexandra Moser-Ranner, Jugend-
seelsorgerin und Katechetin in Pastoraler

Einführung für die Seelsorgeeinheit Widnau-
Balgach-Diepoldsau.
17. Juni: O/iver K/tt, Jugendseelsorger und Ka-

techet in Pastoraler Einführung für die Seel-

sorgeeinheit Werdenberg, umfassend die

Pfarreien Wartau, Buchs-Grabs, Sennwald

und Sevelen.

BISTUM LAUSANNE-
GENF-FREIBURG

Zwischenbilanz im Kampf gegen den
sexuellen Missbrauch
Im Rahmen der Aufarbeitung sexuellen Miss-

brauchs in der Diözese Lausanne, Genf und

Freiburg wurden letzte Woche zwei wichti-

ge Entscheide gefasst: die Verpflichtung für
jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin
der Diözese, eine Weiterbildung im Rah-

men der Prävention sexuellen Missbrauchs

zu besuchen und, im nationalen Rahmen, die

Schaffung einer dreiteiligen Arbeitsgruppe,
bestehend aus Parlamentariern, Vertretern
der katholischen Kirche und der Unterstüt-
zungsgruppe für Opfer von sexuellem Miss-
brauch (SAPEC).

Am Dienstag, den 16. Juni 2014, wiederhol-
te Bischof Charles Morerod anlässlich einer
informellen Sitzung zwischen Vertretern
der Diözese und der Fachstelle MIRA, dem

Dienst zur Prävention sexueller Ausbeutung
im Freizeitbereich, seinen Wunsch nach

einer Weiterbildung aller Seelsorger der
Diözese im Bereich Prävention sexuellen
Missbrauchs. Diese Weiterbildung, welche
in Zusammenarbeit mit der Fachstelle MIRA

durchgeführt wird, ist obligatorisch für alle.

Ihre Durchführung findet in demnächst in al-

len Kantonen der Diözese statt.
Das in der Diözese neu angestellte Personal

sowie jeder Seelsorger, der Stellvertretun-

gen übernimmt (wie dies im Mitteilungsblatt
der Diözese vom I. Juni 2014 in Erinnerung
gerufen), wird zudem verpflichtet, einen

Auszug aus seinem Strafregister vorzuwei-
sen.

Zrr/cÄZMwg' ezVter zwAcÄe»
/GVcAc, «Ar Grwppe SAPEC
Am 18. Juni 2014 traf Bischof Morerod im
Bundeshaus in Bern verschiedene Paria-

mentarier und einen Vertreter der Gruppe
SAPEC (Unterstützungsgruppe von Perso-

nen, die in einer religiösen Abhängigkeits-
beziehung missbraucht wurden). Diese

Begegnung, die von der Gruppe SAPEC

vorgeschlagen wurde, war die Folge einer
ersten Begegnung am 8. Mai 2014, anlässlich

derer sich die drei Parteien einigten, «einen
Meilenstein zu setzen, um schnellstens die

Schaffung einer neutralen und unabhängi-

gen Struktur, in Zusammenarbeit von Kir-
che und Staat, zu gewährleisten, die es Op-
fern von sexuellem Missbrauch ermöglicht,
unter guten Bedingungen echtes Gehör,
Anerkennung und Wiedergutmachung zu

erlangen», wie die Mitteilung der Gruppe
SAPEC angibt. Diese Struktur sollte unter
anderem Lösungen suchen zur Aufarbei-

tung verjährter Fälle.

Eine entsprechende Arbeitsgruppe wird
zurzeit geschaffen. Diese wird von Natio-
nalrätin Rebecca Ruiz koordiniert und An-
fang Herbst 2014 ihre Arbeit aufnehmen.

Kommun/kat/onsste//e der D/özese
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VersitaW
Restaurieren

Ihre wertvollen und antiken Messkelche, Vor-
tragskreuze, Tabernakel, Ewiglichtampeln
und Altarleuchter restaurieren wir stilgerecht
und mit grossem fachmännischem Können,

SILBAG AG
Grossmatte-Ost 24 • 6014 Luzern
Tel. 041 259 43 43 • Fax 041 259 43 44
e-mail info@silbag.ch • www.silbag.ch

im - Schweizerisches
katholisches Solidaritätswerk www.im-solidaritaet.chÏSolidarität mit bedürftigen Katholiken

Berücksichtigen Sie die IM in Ihrem Testament.
Broschüre bestellen: Tel. 041 710 15 01, info@im-solidaritaet.ch I

Portal kath.ch
Das Internetportal

| der Schweizer
:| Katholiken/
« Katholikinnen

Römisch-Katholische Kirchgemeinde

Kirchstrasse 47 • 8807 Freienbach SZ

Für unsere Pfarrei Freienbach SZ suchen wir per
1. August 2015 oder gerne auch früher einen aufge-
schlossenen

Pfarrer (100%-Pensum)
und Pfarradministrator für das Pfarr-Rektorat
Pfäffikon SZ.

Die lebendigen und offenen Pfarreien umfassen rund
7600 Katholiken. Ein engagierter Pfarreirat, ein moti-
viertes Seelsorgeteam und ein interessierter Kirchenrat
unterstützen Sie in Ihrer vielseitigen Aufgabe. Sie finden
gut ausgerüstete Arbeitsbereiche und eine funktionale
infrastruktur mit Pfarrkirche, Gemeinschaftszentrum
und Pfarrhaus mitten im Zentrum von Freienbach.

Wir freuen uns auf eine kontaktfreudige, engagierte und
teamfähige Persönlichkeit, die Pfarreitraditionen zu
schätzen weiss und doch modern und zukunftsorien-
tiert ausgerichtet ist.

Sie sind teamfähig, belastbar und verstehen es,
Personen, Gruppen und Vereine zu begleiten, die aktiv
die Pfarreizukunft mitgestaiten möchten und die
Zusammenarbeit der beiden Pfarreien zu fördern. Sie
bringen ein offenes Ohr für die unterschiedlichsten
Anliegen der Pfarreiangehörigen mit.

Gerne erteilt Ihnen unser Kirchenpräsident Armin
Immoos, Telefon 079 256 55 36, weitere Auskünfte zu
dieser interessanten Aufgabe.

Sind Sie interessiert? Dann richten Sie Ihre schriftliche
Bewerbung bitte an:
Röm.-kath. Kirchgemeinde Freienbach,
Herr Daniel Corvi, Kirchstrasse 47, 8807 Freienbach,
E-Mail: kirchgemeinde.freienbach@swissonline.ch
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